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EXECUTIVE SUMMARY 

 
 

• The Investigative Commission (Independent Childprotection Commission ICC) 

mandated by SOS Children’s Villages Austria (SOS CVA) and chaired by Waltraud 

Klasnic was active in the period 15 Jun 2021 to 31 Dec 2022. 

 

• As per the agreed deadline of 30 Sep 2022, the ICC received a total of 19 reports 

concerning 18 SOS Children's Villages national associations. 

 

• The Commission's activities focused both on the case-by-case clarification of reported 

suspicions of child safeguarding violations or malversations, and on the elaboration of 

recommendations and measures for dealing with child safeguarding violations and 

other forms of organisational misconduct. 

 

• The Commission's work showed that some of the more than 120 SOS national 

associations stand out as vulnerable to child safeguarding violations and other forms 

of organisational misconduct. For these SOS national associations, the development 

of country-specific action plans was recommended. 

 

• Already in the course of its work, the ICC addressed concrete recommendations for 

action to strengthen the paramount principle of child safeguarding and to implement 

further potential for optimisation identified within SOS Children's Villages as an 

organisation. The ICC saw the implementation of these recommendations for action 

through to the very end of its work and now finds it necessary to make ten final 

recommendations, the implementation of which is indispensable from the 

Commission's point of view. 

 

• Since the 2nd quarter of 2022, it has become evident that positive steps have been 

taken within SOS Children’s Villages in the recent past to improve its child safeguarding 

standards. With regard to SOS Children's Villages Austria, it should be noted that 

significant steps and processes have been initiated in the area of organisational 

development since the beginning of the ICC's activities and that a self-critical approach 

to dealing with past failings is generally discernible. 

 

• The reviews of the focus countries of SOS CVA (Bosnia-Herzegovina, Nepal, Peru, Sri 

Lanka, Uganda) revealed a need for action in some instances; the pertinent ICC 

recommendations given in the ICC quarterly reports have been implemented by SOS 
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CVA and accordingly, based on the feedback received by the ICC by the end of 2022, 

the action taken in the focus countries can be positively assessed.  
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1. PREAMBLE 

With the establishment of the Austrian SOS Children's Villages association by the Austrian 

Hermann Gmeiner in 1949, the foundation was laid for an organisation which is now active in 

138 countries of the world. Originating in the town of Imst in Tyrol, where the first Children's 

Village was built, the organisation grew rapidly. As early as 1960, SOS Children's Villages 

managed 10 facilities with around a hundred families in Europe before the first Children’s 

Village outside Europe opened in Korea in 1963. The SOS organisation has since seen 

rapid expansion and today, as an independent Non-Governmental Social Development 

Organisation (NGSDO), makes a vital contribution to the welfare of children in 138 

countries1 worldwide. 

 
Always mindful of the paramount principle of child safeguarding, the expansion of SOS 

Children’s Villages with its underpinning idea of giving every child a loving, respectful and 

safe home has inspired hope and given children brighter prospects, especially in the 

impoverished regions of the world. The rapid growth of the SOS Children's Villages 

organisation across national and continental borders and cultures has undoubtedly been 

accompanied by major organisational and, in particular, structural challenges. Today, SOS 

Children's Villages is organised as a federation, with individual organisational units active 

at national or regional level joining together to form the Federation of SOS Children’s 

Villages International (hereafter called SOS CVI). The Federation was established in 

Innsbruck, Austria in the 1960s according to Austrian association law and was registered 

in the Austrian register of associations under ZVR 083115702. SOS Children’s Villages 

Austria (hereafter called SOS CVA) is one of the now approximately 121 ordinary member 

organisations2 of SOS CVI and is also registered in the Austrian register of associations. 

SOS CVA certainly occupies a special position within the Federation due to the history of 

SOS Children's Villages originating in Austria. 

 
The specific structures within the globally active organisation of SOS Children's Villages 

occasionally lead to tensions and disagreements among the member organisations, which 

not infrequently come to light at the internal organisational level. It should be mentioned in 

this context that these internal tensions in the organisation also became apparent during 

the Commission's investigative work. As part of its investigative approach, the Commission 

decided at the outset to take note of internal organisational ramifications and differences 

of opinion, but nevertheless to always uphold as an essential investigative principle the 

paramount and non-negotiable tenet of child safeguarding. 

 
 
 
 
 
 

1 ANNEX 1: List of countries where SOS operates. 
2 ANNEX 2: List of ordinary members of the Federation.  
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2. FUNDAMENTALS 

In the spring of 2021, SOS CVA asked Ms Waltraud Klasnic to set up and chair an independent 

commission (Independent Childprotection Commission ICC). Ms Waltraud Klasnic was 

completely free in putting together the Commission and succeeded in engaging 

independent and eminent experts from different relevant fields (psychiatry, criminal law, 

pedagogy, organisational development) for the Commission's work. 

The Investigative Commission is composed as follows: 

 

Waltraud Klasnic  

Chair 

 
Brigitte Dörr  

Victim Protection Expert 

 
Prof. Herwig Hösele 

Chair of The Future Fund of the Republic of Austria 

 

 
Mag. Caroline List 

Judge, President of the Regional Criminal Court Graz 

 

 
Dr. Kurt Scholz 

Former President of the Vienna School Board and long-standing Chair of The Future Fund 

of the Republic of Austria 

 
Univ.-Prof. Dr. Johannes Wancata 

Head of the Clinical Department of Social Psychiatry at MedUni Vienna 

 
 

The work of the Commission was coordinated by Prof. Herwig Hösele, Chair of The Future 

Fund of the Republic of Austria. The law firm Pacher & Partner Rechtsanwälte GmbH & Co 

KG assisted the Commission with legal issues. 

 
The Commission commenced its activities on 15 Jun 2021 and since then submitted 

quarterly reports on its investigative work to SOS CVA. Its investigative work ended at the 

end of the third quarter of 2022, on 30 Sep 2022, as previously agreed. The purpose of this 

report is to present the main findings of the Commission's activities and to put forward a 

number of final recommendations for action. 

 
The Commission focused its work on exploring allegations already known internally in SOS 

and determining the status of relevant information, and on investigating incident reports 

made directly to the Commission. The Commission considered it important that informants 

should be able to make low-threshold and easy contact with the ICC. For this purpose, various 
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different access channels (including an anonymous incident reporting platform3, an email 

address4, and a telephone hotline5) were set up before the investigative work of the ICC 

began, and the start of the Commission's work was then communicated via the media by 

SOS CVA. In all, in the short period until the agreed investigation deadline of 30 Sep 2022, 

the Commission received a total of 19 incident reports concerning 18 national associations 

of SOS Children's Villages. 

 
Factual Information was obtained throughout from both whistleblowers and accused 

persons, in accordance with both parties’ right to a fair hearing. It should be noted that 

facts were established on the basis of tip-off reports and interviews or of information given 

voluntarily. The Commission's work was largely dependent on the voluntary cooperation 

of the SOS national associations concerned. It was regrettable that in some instances, 

whistleblowers or national associations of SOS Children's Villages failed to respond to the 

ICC's requests for cooperation. 

 
Due to the limited scope of action and competencies of the Commission as described 

above, this report does not claim to be exhaustive as regards the description of incidents 

and events. 

 
 

3. MANDATE AND OBJECTIVES OF THE COMMISSION 

As per the agreement concluded on 11 Jun 2021, the ICC chaired by Waltraud Klasnic was 

given the following mandate: 

 
i. To name, evaluate and reappraise the allegations made in the (i) A duty to act report 

of 25 Apr 

2021 and in the (ii) Independent Child Safeguarding Review Global Report (ICSR Report); 
 
 

ii. To address the allegations concerning the organisation made directly to the 

Commission, mainly via the established communication channels; 

 
iii. To draw up concrete implications for action, preventive measures and 

recommendations to end existing and prevent future failings, and to demonstrate the 

internal organisational steps required to implement these implications for action. 

 

SOS CVA assured the ICC of its full cooperation and independence from instructions for 

the duration of the investigation. The agreed outcome of the Commission's work was to 

consist in concrete recommendations for action to end existing and prevent future failings, 

to be presented by the Commission in the form of recommendations and preventive 

measures for implementation by SOS CVA. 

 
 

3 The reporting platform was accessible via the ICC website www.childprotection.at. 
4 Email address: klasnic@childprotection.at. 
5 Over-the-phone tip-offs were taken on +43 664 152 78 77. 

http://www.childprotection.at/
mailto:klasnic@childprotection.at
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Beyond this, SOS CVA gave the ICC additional mandates to conduct focus investigations 

on developments in the SOS national association of Uganda, and to look into allegations 

of abuse against a donor of SOS Children's Villages, now deceased, who was resident in 

Austria. The Commission also conducted review work for SOS Children's Villages 

Switzerland and SOS Children's Villages France in relation to the A duty to act report of 

25 Apr 2021. 

 

4. INVESTIGATIVE APPROACH 

On the one hand, the Commission's activities consisted in naming, evaluating and 

reappraising transgressions (both child safeguarding transgressions and malversations) 

that were either already known internally within SOS or were brought to the attention of 

the Commission via one of the reporting channels previously established. On the other 

hand, the ICC scrutinised the existing structures and regulatory framework of SOS 

Children's Villages. In doing so, problem areas were identified, structural and regulatory 

potential for optimisation was pointed out, and appropriate recommendations for action 

were formulated. 

 

Evaluation and reappraisal of available investigation reports 

The Commission based its work primarily on the A duty to act report of 25 Apr 2021 and 

on the Independent Child Safeguarding Review Global Report (ICSR Report), both of 

which were made available to the Commission by SOS CVA. By examining these two 

reports and the findings and recommendations made therein, the Commission was able 

to gain valuable initial insight into structural problem areas within SOS which were 

addressed in the first ICC quarterly report of 30 Sep 2021. The ICC was subsequently 

denied the possibility of exploring the findings and conclusions of the A duty to act report 

in greater depth particularly because internal objections were raised within SOS to releasing 

the Norwegian law firm Wirsholm from its duty of confidentiality for reporting to the ICC.  

 

Country-specific case reviews 

The ICC's subsequent investigations, always based on a country-specific and holistic 

approach, therefore focused on the incident reports received directly by the Commission. 

 
Top priority was given to the immediate guarantee of victim protection rights and the 

undelayed, targeted support of victims in need of help. 

 
Another, particularly important objective of the ICC throughout the investigation was to 

protect the interests of donors, sponsors and partners, whether private entities or public 

institutions (such as the Austrian Development Agency ADA), with a view to ensuring the 

appropriate and responsible use of private donations and public funding. 
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In processing the incoming reports, the ICC proceeded according to a standardised review 

protocol. As a first step, the ICC always checked for an acute, immediate need for action 

(imminent danger) which required specific instant measures to protect whistleblowers 

and/or victims. Subsequently, an extensive plausibility check was made and investigations 

were initiated, even when there was doubt about the credibility of whistleblower 

information. One essential aspect in the initial examination of incident reports was to 

determine whether the victim or the accused was currently in the care of or employed by 

a facility operated by SOS Children's Villages. Whenever this was found to be the case, 

the Commission suggested that special victim protection measures be initiated or that the 

temporary suspension of the accused be considered. The Commission then defined its 

internal investigation procedure on a case-specific basis and initiated the first steps of the 

investigation, primarily intended to collect as much information as possible about the facts 

of the case. For this purpose, the ICC conducted interviews (in person, by telephone or 

by video conference) with victims, informants and responsible persons of SOS Children's 

Villages, drew up investigative questions and requested answers to these, and examined 

if and to what extent the allegations were already known within the organisation. 

Ultimately, the Commission evaluated the information collected on each individual case 

as a whole and passed concrete recommendations for action on to SOS CVA. 

 
Analysis of structures and regulatory framework of SOS Children's Villages 

During its investigative work the Commission identified potential for optimising the 

currently applicable rules and regulations of SOS Children's Villages, both regarding the 

international Federation and the Austrian national association, which was then put to SOS 

CVA and SOS CVI and discussed together. The Commission ultimately drew up concrete 

recommendations for action on this basis, with the intent to remedy regulatory 

weaknesses within SOS Children's Villages. 

 
Focus investigations based on special mandates 

The ICC received special mandates from SOS CVA to conduct focus investigations into 

developments in the SOS national association of Uganda and into allegations of abuse 

against a donor of SOS Children's Villages who resided in Austria and has since died. The 

details are as follows: 

 
Focus investigation concerning SOS Children's Villages Uganda 

The ICC's focus investigation of SOS Children's Villages Uganda related to 

allegations of malversations and other misconduct by SOS officials in Uganda, 

which were already known within the organisation and were addressed in the A duty 

to act report of 25 Apr 2021. Following these allegations, SOS Children's Villages 

commissioned an external investigation of the allegations from the internationally 

renowned consulting firm KPMG and subsequently adopted an action plan to 

improve the situation in Uganda. For this reason, the ICC investigation focused 

predominantly on the implementation of this action plan, which was ultimately 
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realised in full, and on formulating appropriate recommendations for action for 

SOS CVA to assist the reorientation of the SOS Children's Villages national 

association in Uganda. 

 

Focus investigation concerning allegations of abuse against a donor resident in 

Austria, now deceased 

In December 2021, SOS CVA informed the ICC of serious allegations of sexual 

abuse of minors in Nepalese SOS Children's Villages facilities committed by a 

donor who lived in Austria. An internal SOS investigation report confirming the 

allegations was submitted and the ICC was informed that both SOS CVI and SOS 

CVA had filed factual statements on the allegations with the Austrian law 

enforcement authorities in early December 2021. 

 
The allegations related to several incidents in the period 2010-2015. The main 

suspect in the case was a man then living in Austria who was a donor of SOS 

Children's Villages and who travelled to Nepal several times to visit SOS 

Children's Villages there. In 2014/2015, the donor allegedly coerced at least eight 

SOS children (boys) into sexual acts while staying in the SOS Children’s Village 

of Lumbini. From the information provided, it can be established that the suspect 

spent the night in Nepalese SOS Children's Villages on several occasions and 

exchanged letters with several Nepalese SOS children. 

 
An internal SOS investigation had already confirmed the suspected child 

safeguarding violations, SOS CVA had already notified the Austrian law 

enforcement authorities, and official investigations had already been initiated 

against the suspect. Therefore, the ICC investigation into these allegations 

focused mainly on the responsibility of SOS CVA in its dealings with the accused 

donor and the allegations made against him. 

 
It emerged that individual representatives of SOS CVA had been aware of 

allegations against the accused since at least 2015 and that SOS CVI had also 

been informed by the then national director of SOS-Nepal. As a consequence, the 

accused was forbidden in 2015 to spend the night in or visit SOS Children's 

Villages. It was also known that while visiting the SOS Children's Village 

Altmünster in 2014, the donor had had physical contact with children several 

times, whereupon he was admonished and rules were laid down for his visits to 

the SOS Children's Village Altmünster (e.g., no physical contact with children 

beyond shaking hands, no visiting of children in the donor's house). It is not known 

whether the accused subsequently visited or stayed in SOS Children's Villages 

facilities. 

 
As regards the SOS internal handling of the allegations, it reflects negatively on 
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SOS CVA that the organisation did not investigate further or took more rigorous 

action after the allegations became known (such as reporting to child welfare 

services or law enforcement authorities). 

 

In the course of its investigative work, the ICC repeatedly recommended to SOS 

CVA that the victims of the accused should be contacted quickly and directly and 

should be offered timely, needs-based and targeted support. In addition, the 

Commission advised SOS Children's Villages to make every effort to support the 

investigations of the criminal prosecution authorities and to cooperate fully. In 

addition, and as a result of the focus review, the ICC felt compelled to call upon 

SOS CVA to immediately initiate internal investigations as soon as allegations of 

possible child safeguarding violations or other donor behaviour that puts children 

at risk in any way become known; to immediately request a statement from the 

suspect; and, if necessary, to refer the matter to the competent prosecution 

authorities. The decision whether or not to refer allegations to the law 

enforcement authorities must not be made by the SOS bodies affected. Either the 

matter must be reported to the law enforcement authorities in every case (thus 

leaving them to decide whether or not to initiate an investigation), or an 

independent, higher-level commission must be established which is free from 

instructions and authorised to make decisions in this regard. Recommendations 

5, 6, 8 and 9 below elaborate on this. 

 

SOS CVA assured the Nepalese SOS Children's Villages association of its 

support in looking after the victims, gave the victims access to the Austrian victim 

protection process and announced an on-site visit to Nepal, during which a 

comprehensive needs assessment of Nepalese SOS Children's Villages facilities 

was to take place. As the accused died in the summer of 2022, the public 

prosecutor (Staatsanwaltschaft) closed official investigations. Based on the ICC's 

recommendations for action, SOS CVA initiated an internal evaluation and 

reflection process that is to be completed by the beginning of 2023. Beyond this, 

visiting rules for Austrian SOS Children's Villages facilities were revised/tightened 

and a working group was set up to review procedures and guidelines regarding 

suspicious donor behaviour. 

 

5. DIRECT EFFECTS OF THE INVESTIGATIVE WORK 

Even while its investigative work was still ongoing, the ICC observed some initial positive 

effects within SOS CVA. A synopsis is given below: 
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Willingness to support victims 

In all cases where the ICC suggested immediate support for victims (such as 

psychotherapeutic treatment), SOS CVA complied with these recommendations or 

signalled its willingness to act on them. 

 

Call for cooperation/internal monitoring 

When SOS Children's Villages national associations did not respond or responded 

inadequately to ICC requests, SOS CVA offered to approach the SOS national associations 

concerned and urge them to cooperate with the ICC. This contributed decisively to the 

investigative progress in individual cases. 

 
Development processes initiated 

It is gratifying to see that the Commission's work so far has resulted in a proactive and 

solution-oriented approach to the internal organisational and structural problem areas 

identified by the ICC. This was also reflected in the cooperation between the ICC and SOS 

CVA. Several internal revision processes were initiated, for example regarding dealings 

with donors, brand utilisation, the Framework Agreement or Erfüllungsgehilfenvertrag, the 

discretionary powers of SOS decision-makers in connection with the evaluation of 

suspicious incidents, or the development of a new child safeguarding guideline. The first 

results of these internal consolidation processes have already been shared and discussed 

with the ICC. 

 
Positive developments since the beginning of the ICC investigations are also discernible 

at the higher level of the international SOS Children's Villages Federation, to mention only 

the Ombuds system, which is currently being rolled out across the organisation in order to 

improve existing victim protection procedures and make them more easily accessible to 

whistleblowers. In addition, the work of the Senate Commission ISC (Independent Special 

Commission) deserves positive mention: the ISC has now set up a special whistleblower 

platform and has publicised a first interim report on its investigative work. The report 

includes several recommendations which are identical to the ICC's recommendations for 

action. This underlines the need of SOS Children's Villages for internal reform to remedy 

individual structural deficiencies. 

 
Hotspot countries 

In the course of the casework done by the ICC, individual SOS Children's Villages national 

associations turned out to be more vulnerable to child safeguarding violations than others. 

These SOS Children's Villages national associations were found to be in special need of 

developing and strengthening child safeguarding and of remedying structural and/or staff 

shortcomings identified by the ICC. The ICC therefore was prompted to explicitly 

categorise the national associations concerned as hotspot countries, hotspot national 

associations or hotspot Children's Villages vis-à-vis SOS CVA. 

 
SOS CVA adopted the classification suggested by the ICC and will use it as a basis for 
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developing individual, country-specific action plans for hotspot countries and national 

associations to ensure that the ICC's recommendations for action are implemented and 

the paramount tenet of child safeguarding is strengthened in the respective national 

associations of SOS Children's Villages. 

 

 

6. RECOMMENDATIONS 

 
 

Recommendation 1: 

Improving internal SOS communication, cooperation & organisational culture 

The ICC found on several occasions that there are – sometimes considerable – tensions 

between individual organisational units, stakeholders and responsible persons within SOS 

Children's Villages. This was not only evident in a lack of willingness of individual national 

associations to cooperate with the ICC, but also came to light in an isolated attempt to 

influence the ICC’s investigative work. Overall, these tensions have a negative impact on 

the length of opinion-forming and decision-making processes within SOS Children's Villages. 

The tense climate can contribute to harmful developments in essential spheres of activity 

of the organisation, especially at the interfaces of different organisational units with their 

separate areas of responsibility. The hazard potential is particularly high when it comes to 

reporting and communicating possible child safeguarding violations. 

 
As far as perceived by the ICC during its investigate work, there is a general need for 

improvement of internal communication among responsible persons at the different 

structural levels of the organisation (national, regional and international, including the 

Hermann Gmeiner Fund and the Hermann Gmeiner Foundation). There are also 

indications that internal decisions and measures have been or are being taken, at least in 

part, exclusively with an eye to internal self-interest and with the intention of strengthening 

or expanding one's own sphere of influence. The underlying causes of this are manifold 

and are certainly also to be found in the rapid growth of SOS Children's Villages in recent 

decades. 

 
For these reasons, the ICC recommends that a culture of cooperation should be 

established and strengthened in SOS Children’s Villages to promote the paramount tenet 

of child safeguarding within the organisation. To achieve this, it seems advisable to re-

focus more on the founding idea of SOS Children’s Villages and to take only controlled 

and sustainable steps towards future growth. 
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Recommendation 2: 

Raising awareness for clear roles and responsibilities in SOS CVA 

As the founding organisation, SOS CVA has a special role to play within the globally active 

organisation of SOS Children's Villages. This role comes with special responsibilities, not 

least because SOS CVA is the owner of the registered trademark (letter style and logo) of 

SOS-Kinderdorf (SOS Children’s Villages).6 The special position of the Austrian SOS 

Children's Villages national association is also reflected in the Statutes7 of the SOS 

Children's Villages Federation. Article 4.4.1 of the Statutes stipulates that the SOS 

Children's Villages national associations are entitled to use the trademark (letter style and 

logo) of SOS-Kinderdorf (SOS Children’s Villages) only with the express agreement of SOS 

CVA. What is more, SOS CVA is a permanent member of the SOS CVI International 

Senate (cf. art 5.4.3.2 of the SOS CVI Statutes), which is the policy and supervisory body 

of the Federation. 

 
Due to the structural developments within SOS Children’s Villages in the wake of its 

worldwide growth, the special position of SOS CVA as the founding organisation has at 

times been relativised, with an associated loss of control over SOS Children's Villages 

facilities at various organisational levels. Based on these findings, the Commission 

considers it necessary that clarity should be provided regarding the role and special 

position of SOS CVA within SOS Children's Villages. After all, ownership of the trademark 

and the historically grown special position of SOS CVA within the organisation go hand in 

hand with increased responsibilities, not only towards the children in the care of SOS 

Children’s Villages but also towards the employees and donors of the organisation. Given the 

current organisational structure, SOS CVA is not able to live up to its responsibilities to 

the extent required. 

 
This induced the Commission to explore points of reference which could contribute to 

strengthening the role of SOS CVA within SOS Children's Villages, thus enabling SOS 

CVA to fulfil its responsibilities as a member of the SOS Children's Villages family with 

special status. In addition to trademark ownership (trademark monopoly), the ICC 

identified a separate contractual basis dating from 2009 and termed Framework 

Agreement or Erfüllungsgehilfenvertrag for want of a better word. This agreement grants 

SOS CVA special rights of disposition, supervision and inspection in connection with the 

use of Austrian donations. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

6 The Austrian trademark no. 33 476 showing the now world-famous logo of children at play was registered on 7 Sep 1955. 

Registration of the international trademark no. 210 775, which was based on the Austrian trademark, followed on 21 June 

1958. 
7 ANNEX 3: Statutes of the SOS Children's Villages Federation. 
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Recommendation 3: 
Re-aligning and establishing the SOS Children’s Villages trademark as a quality seal, and 

developing trademark use criteria  

The SOS letter style and logo is known internationally and evokes mainly positive 

associations all over the world. It is in the best interests of SOS Children’s Villages and its 

self-image that the brand should not lose its appeal and should continue to serve the idea 

underpinning SOS Children’s Villages. SOS Children’s Villages member associations all 

over the world endeavour to use the brand and to promote the SOS idea in their respective 

sphere of influence. The trademark is owned by the Austrian SOS Children's Villages 

national association, which has both advantages and disadvantages for SOS CVA. 

 
On the one hand, this undoubtedly entails more responsibility and a justifiable interest on 

the part of SOS CVA that its own trademark should be used only according to certain 

criteria and in the spirit of the SOS Children's Villages idea. On the other hand, ownership 

of the trademark gives SOS CVA a special position within the organisation, which 

(indirectly) also opens up possibilities to exert a certain amount of influence. As a result, 

the ICC sees the trademark ownership of SOS CVA as an important lever for requesting 

and ensuring that the SOS Children's Villages national associations comply with child 

safeguarding standards and other internal organisational regulations linking trademark 

use to compliance. 

 
At the beginning of the ICC investigations, it became apparent that the use of the 

trademark by SOS Children's Villages national associations was generally based on the 

Statutes (article 4.4.1 of the SOS CVI Statutes)8 and only in very few cases (for example 

with SOS Children's Villages Italy) on a separate licence agreement. In the absence of a 

uniform contractual basis, the SOS Children's Villages trademark was sometimes used 

even without the explicit consent of SOS CVA as licensor. For these reasons, the ICC 

recommended that a standardised legal basis (licence agreements) be established in 

connection with the use of the SOS Children's Villages trademark, whereupon SOS CVA 

initiated an internal organisational working process. 

 
As early as 2020, an inventory was made to determine the worldwide use of the trademark by 

the SOS Children's Villages national associations. The result was that trademark 

registrations in individual countries were amended or adapted, redundancies were 

eliminated and SOS CVA as the trademark owner took charge of the management of the 

worldwide trademark rights from 2020 on. As an important and commendable step, a 

policy paper on the use of the SOS Children's Villages trademark (called the Brand 

Foundation) was adopted by the SOS CVI General Assembly in June 2021, the contents 

of which were examined and approved by the ICC. 

8 Art 4.4.1: Ordinary members shall be entitled, with the express agreement of the Austrian member association, 

SOS-Kinderdorf Österreich, to employ the latter’s registered letter style and logo to the extent covered by the 

agreement. No member shall be entitled to transfer to third parties the authorisation granted to it to employ the 

registered letter style and logo or to grant third parties any rights of usage whatsoever. In the case of termination 

of membership, the use of the letter style and logo shall be prohibited with immediate effect.  
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What is more, numerous new trademark applications have been filed since the ICC began 

its investigations. Therefore, according to information from SOS CVA, trademark 

protection in favour of SOS CVA has already been achieved or will shortly be achieved in 

most countries in which SOS Children’s Villages is active. An expert opinion obtained from 

a patent attorney shared some of the Commission's concerns and also identified potential 

for optimisation, and a Brand Protection Procedure was drafted which affirms SOS CVA's 

trademark rights and establishes brand use criteria. In addition, SOS CVA assumes direct 

responsibility for the organisation-wide administration of brand usage and the related 

internal processes, i.e., for brand management. 

 
From the Commission's point of view, it is noteworthy that SOS CVA initiated an internal 

organisational process (the first phase of which ended in July 2022) to strengthen the 

trademark monopoly. The results were presented to the ICC. It was found that clear brand 

protection criteria and an awarding and monitoring process have been developed on the 

basis of existing internal SOS regulations which essentially tie the use of the brand to 

compliance with the brand protection criteria.9 An external expert committee will be 

consulted to advise on the possible withdrawal of trademark use rights. 

 

Beyond this, a template for a bilateral trademark licence agreement was drawn up which 

defines the comprehensive rights and duties of SOS CVA as the licensor and of the 

respective licensee. In future, this trademark licence agreement is to be concluded with 

each of the SOS Children's Villages national associations. Bilateral trademark use 

agreements have already been concluded with SOS-Kinderdorf Liechtenstein e.V., HGIC 

Ghana, Tibetan Children’s Village and SOS Villagi de Bambini ET S.  

 
As regards the further internal process of brand strengthening, a working group has also 

been set up at the level of the SOS CVI International Senate to deal with questions of 

brand use. As a result, a landmark Senate decision is expected on the trademark 

monopoly issue and the responsibilities that go with it. SOS CVA has engaged trademark 

law experts for a sound legal opinion. 

 
SOS CVA has comprehensively complied with the ICC recommendations for action with 

regard to strengthening the trademark monopoly. The ICC welcomes the proactive 

approach of SOS CVA and the measures taken to strengthen the monopoly position of 

SOS CVA under trademark law within SOS Children's Villages – not least because the 

ICC considers this the most effective instrument for SOS CVA to exercise rights of 

oversight and inspection vis-à-vis SOS national associations (especially in hotspot 

regions) and thus to guide them towards ensuring the highest child safeguarding 

standards and generally to conduct themselves in accordance with the statutes. 

 

 

9 ANNEX 4: Brand Protection Procedure and Criteria. 
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It should be noted that considerable tension at internal organisational level came to light also 

in connection with questions of brand competencies within SOS Children's Villages. It is true 

that remarkable preparatory work has already been done in developing brand protection 

criteria and taking the necessary administrative steps to verify compliance with these 

criteria. However, it still appears doubtful whether these criteria, including the trademark 

licence agreement and the proposed brand management, will be implemented across the 

entire organisation. 

 
In consequence, the ICC recommends that SOS Children's Villages should push ahead 

with the process initiated to strengthen the trademark monopoly of SOS CVA. Within the 

organisation, other national associations in particular should be encouraged to support 

the implementation of the re-aligned brand policy. The ICC also advises provision of the 

human and structural resources necessary to allow SOS to implement its brand 

management as planned (application, monitoring, sanctioning in connection with brand 

use). T h e  ICC considers that the re-alignment and establishment of the SOS Children’s 

Villages trademark as a quality seal, the use of which is made dependent on compliance 

with stringent criteria (among others, guaranteeing the highest standards of child 

safeguarding and preventing corruption), is an essential step in the development of the 

SOS Children's Villages internal organisation. 

 
 

Recommendation 4: 

Redefining the relationship between SOS CVI and SOS CVA regarding the use of private and 

public donations and support services 

As another essential point of reference for strengthening the role of SOS CVA within the 

SOS Federation, the ICC examined the Framework Agreement ("Erfüllungsgehilfenvertrag") 

concluded between SOS CVI and SOS CVA. This agreement gives SOS CVA oversight 

and inspection rights in connection with the use of Austrian donations by SOS CVI. 

Originally concluded for ostensibly tax-related reasons, the Commission believes that this 

legal contract can also serve as an important instrument for enforcing oversight and 

inspection rights and for embedding the highest standards of child safeguarding in the 

organisation. 

 

In previous quarterly reports, the ICC already made recommendations for redefining the 

relationship between SOS CVI and SOS CVA under the Framework Agreement. Among 

other things, an expert opinion was obtained from an accounting firm that confirms the 

availability of audit reports on the use of funds originating in Austria in the focus countries 

of SOS CVA (Bosnia-Herzegovina, Nepal, Peru, Sri Lanka and Uganda) up to and 

including the year 2020. While these reports provide evidence of the proper use of 

donations, they also indicate that rights of oversight and inspection have so far only 

existed on an informal level and that the Framework Agreement should be redrafted to 

permit the formal enforcement of these rights. 
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In response to the ICC recommendations for internal revision of the Framework 

Agreement by clearly defining mutual responsibilities and by anchoring far-reaching rights 

of oversight and inspection, SOS CVA held out a prospect of prompt legal revision of the 

Agreement and announced its redrafting as part of an internal SOS consolidation process. 

In the end, the Commission was informed of delays in the process and a revision 

scheduled for 2023. Notwithstanding this, the ICC maintains its recommendation to revise 

the Framework Agreement in a timely manner and with the help of legal experts in order 

to clearly define mutual responsibilities and to establish far-reaching rights of oversight and 

inspection on a sound legal footing. 

 
 

Recommendation 5: 

Limiting discretionary powers in the investigation of suspicious incidents 

Upon scrutiny of the applicable SOS Children's Villages rules and regulations, it cannot 

be ruled out that SOS Children's Villages officials at different organisational levels may have 

some scope in deciding whether a suspected child safeguarding violation is reported to the 

law enforcement authorities and/or child welfare organisations or not. Because of this 

discretionary scope, suspicious incidents may not actually be reported to the authorities. At 

the level of the international SOS Children's Villages Federation, this concerns, among 

other things, point 3.5 of the international Policy Support Document “Working together to 

protect children"10. With regard to the rules and regulations of SOS CVA, this concerns 

points 4.1 and 4.2 of the Pedagogical Quality Standard (Pädagogischer 

Qualitätsstandard) in its version of November 2020 for dealing with child welfare risks and 

transgressions in SOS Children's Villages programmes.11 

 
The relevant SOS internal regulatory framework stipulate that non-reporting to the law 

enforcement authorities should be limited to exceptional cases, with appropriate 

justification and after consultation about possible consequences. In addition, SOS CVA 

follows the lead of § 37 of the Austrian Child and Youth Welfare Act of 2013 and, on the 

basis of its internal guideline termed Pedagogical Quality Standard (Pädagogischer 

Qualitätsstandard), obliges SOS staff to immediately report to the child and youth welfare 

authorities whenever there are reasonable grounds for suspicion. Nevertheless, actual 

practice shows that it is not uncommon for SOS officials to make discretionary decisions 

in this regard and to refrain from reporting to government authorities for inexplicable 

reasons. In the Commission's view, these discretionary powers harbour the acute danger 

of arbitrary decisions and conflicts of interest for the benefit of perpetrators but to the 

detriment of child welfare as the paramount tenet. 

 

 
 
 

10 ANNEX 5: Policy Support Document "Working together to protect children". 

11 ANNEX 6: Pedagogical Quality Standard, 2020 version. 
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For this reason, the ICC considers it necessary to define clear and consistent guidelines 

or instructions for action in order to narrow down this scope for decision-making, at least in 

cases of grave child safeguarding concerns which must be described in detail on a case-by-

case basis. This would also help remove some of the pressure on SOS officials to make 

decisions and would ensure a uniform procedure in cases of suspicion. Finally, the 

Commission found that responsible SOS staff often feel overwhelmed or left alone when 

it comes to deciding whether a suspicion is well-founded or not, vague or concrete (on the 

difference, see points 4.1 f and 4.2 of the Pedagogical Quality Standard in its version of 

December 202212). 

 
The decision to refer – or not to refer - allegations to the law enforcement authorities 

cannot be left to the SOS bodies affected. It must either be communicated to the child and 

youth welfare services/law enforcement authorities in each case (thus leaving them with 

the decision as to whether or not to initiate an investigation), or to an independent, higher-

level commission with decision-making authority in the matter, as recommended by the ICC 

several times during its investigative work in the context of its recommendations for action. 

 
Initially, SOS CVA made it clear that the decision-making authority regarding the reporting 

of an allegation to the competent prosecution authorities rested with the respective SOS 

executive management. In the end, however, SOS CVA committed to regulating the 

aforementioned scope for decision-making and also held out a prospect of initiating the 

necessary internal opinion-making process. It turned out that the necessary decisions can 

only be made by the 2025 General Assembly. 

 

The ICC regrets this relatively late point in time. SOS CVA itself revised the existing 

regulations and tightened the Pedagogical Quality Standard guideline by including more 

concrete reporting obligations and better structured internal procedures in case of danger. 

It is indeed a positive development that collegial consultation is now obligatory to assess 

potential threats to child welfare. Nevertheless, the Commission still considers it 

indispensable that SOS staff should be provided with more concrete instructions for action 

in case of serious child safeguarding violations or suspicions, and that they should be 

offered professional expertise without delay (including pedagogical, legal and 

psychological expertise), for example by setting up a point of contact staffed with 

international experts in these fields. 

 
In the final analysis the ICC considers it absolutely necessary that the decision on whether 

a suspected risk to the welfare of a child is well-founded or not, and on whether law 

enforcement authorities or child welfare organisations should be notified of suspicious 

cases, should never be left in part or in full to the national director of an SOS national  

 

12 ANNEX 9: Pedagogical Quality Standard, current version.  
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association or other national organisational units alone, all the more so because the legal 

expertise for identifying attempted acts as punishable offences is often lacking. It is therefore 

recommended that either reporting to the competent authorities in cases of suspicion is 

included as obligatory in the relevant internal SOS guidelines, or that a committee of 

independent experts (made up of legal experts, medical doctors and educators) is set up 

to make this decision on a case-by-case basis. 

 

 
Recommendation 6: 

Establishing an internal, uniform disciplinary and sanctioning system within the organisation 

While investigating, the Commission identified a lack of a uniform organisation-wide 

framework of specific disciplinary measures to be taken against both SOS staff and donors 

in response to child safeguarding violations or other misconduct. In one specific instance, 

it turned out that child safeguarding violations had been established as a fact but the 

accused continued to be employed by SOS. 

 
In actual practice, responsibility for the disciplinary and sanctioning system rests primarily 

with the individual member associations of SOS Children’s Villages. It is accordingly the 

responsibility of the organisational units at national level to respond appropriately to 

transgressions of their employees. SOS CVA also affirmed the principle of the individual, 

case-specific competence of the SOS Children's Villages national associations to assess 

incidents and to decide on disciplinary measures or sanctions against SOS employees 

who are suspected of child safeguarding violations or who have violated other duties – 

such as reporting duties - in this regard. 

 
At this point the ICC wishes to repeat its earlier recommendation for action requesting a 

uniform internal approach to disciplinary measures/sanctions, not least to remove the 

decision-making pressure from national or regional organisational levels, to provide a 

uniform regulatory framework independent of the cultural setting or legal framework in the 

country where the offence was committed, and to ensure the highest standards of child 

safeguarding. Within the SOS Children's Villages organisation, the highest standards and 

strictest benchmarks for guaranteeing child welfare and child safeguarding must apply 

worldwide, regardless of the national laws applicable in individual cases which sometimes 

apply different standards for assessing child welfare risks. For this very reason, it is 

desirable to have a uniform internal disciplinary and sanctioning system in place across 

the Federation that can always be applied alongside the investigations made and/or 

measures taken by the official law enforcement authorities. In this way, it would be 

possible to enshrine in the Federation that preventive measures are taken as soon as a 

suspicion arises (e.g., temporary suspension or leave of absence of a suspect until full 

clarification of the facts). 
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Recommendation 7: 

Anchoring the paramount tenet of child safeguarding within the organisation 

The rule sets of the Austrian SOS Children's Villages association lacked a policy paper on 

child safeguarding in the sense of a generally applicable guideline that can give orientation 

to children and staff but also to donors. The current Code of Conduct13 for employees of 

SOS CVA, as well as the internal Corporate Guidelines14 and the Child Safeguarding 

Guideline-147-Rat auf Draht by SOS Children's Villages15 show rudiments of such 

principles but from the Commission's perspective, cannot claim to be a general guideline. 

The ICC found this to be a shortcoming, whereupon SOS CVA announced that a working 

group would draw up such a policy paper together with experts. Finally, at the end of 2022, 

the completed Child Safeguarding Guideline16 was handed over to the ICC. 

 
The ICC regards the Child Safeguarding Guideline as an important milestone in the 

development of the Austrian SOS Children's Villages association. However, this policy 

paper can only provide the principles for the necessary ongoing internal development 

processes of SOS Children's Villages. The implementation and further anchoring of the 

paramount tenet of child safeguarding at all levels of SOS Children's Villages must be 

pursued vehemently to ensure that the highest standards and strictest benchmarks of 

child safeguarding are instilled in all stakeholders (children, staff, parents, donors). 

 

 

 

Recommendation 8: 

Giving more weight to the paramount tenet of child safeguarding in dealings with donors 

The paramount tenet of child safeguarding should also be foregrounded in dealings with 

donors. The public image and reputation of the organisation can never take precedence 

over this. To ensure this as a whole, the Commission recommends that SOS CVA should 

self-critically reconsider and re-align the role of donors and the way they are dealt with. 

 
The ICC considers it necessary that child safeguarding as a paramount principle should 

be more strongly enforced also in dealings with donors. To this end, it seems advisable to 

revise the internal SOS Sponsorship Handbook17, and it is absolutely necessary to better 

implement its principles in the SOS Children's Villages national associations. This requires a 

comprehensive assessment of the relationship between SOS Children's Villages and its 

donors alongside the identification of all points of reference which can potentially 

endanger the welfare of children. 

 
 

 

 
13 ANNEX 8: Code of Conduct for SOS CVA staff. 
14 ANNEX 9: SOS CVA Corporate Guidelines. 
15 ANNEX 10: Child Safeguarding Guideline-147-Rat auf Draht by SOS Children's Villages. 
16 ANNEX 11: Child Safeguarding Guideline, current version. 
17 ANNEX 12: Sponsorship Handbook - International Donor Services. 
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The ICC recommends the elaboration of clear guidelines for action that define problematic 

donor behaviour (e.g., conspicuous attempts to initiate contact or to physically touch 

children), demonstrate the necessary reporting channels for safeguarding concerns, and 

include adequate consequences for donors. The highest standards of child safeguarding 

must in particular be ensured for on-site visits of donors to SOS Children's Villages 

facilities. At the very least, visits must be restricted to the communal areas of SOS 

Children's Villages and obligatory constant supervision/accompaniment by SOS staff must 

be ensured at all times. The Commission considers that clear regulations must also be 

drawn up regarding the (financing) structures and processing of major donations. This 

recommendation is not only about compliance with the respective national money 

laundering directives; it also seems important that SOS Children's Villages national 

associations should not become dependent on specific donors or enter into financial 

obligations towards them. 

 
Recommendation 9: 

Establishing an international crisis intervention unit (task force) 

It has turned out that even with extensive internal SOS regulations and preventive 

measures in place, isolated child safeguarding violations and organisational misconduct 

cannot be avoided completely in a globally active child safeguarding organisation like SOS 

Children's Villages. Sobering as this finding is, it is a true reflection of reality. 

 
Although guaranteeing the highest standards of child safeguarding is beyond discussion 

in the SOS Children's Villages Federation, it is regrettable that some of the processes and 

procedures currently in place are, as far as the Commission can see, overly cumbersome and 

bureaucratic. The result is that child safeguarding violations are often not dealt with 

directly, comprehensively and appropriately. 

 
 

For these reasons, the ICC recommends that a crisis intervention unit should be 

established in addition to the existing national and international monitoring and managing 

processes for actual and suspected child safeguarding violations. This unit or task force should 

be accessible directly to children, donors, staff or other stakeholders as the need arises. 

 
The unit should be designed as a collegial body or peer group of internationally recognised 

experts in the fields of medicine, education and social sciences, psychology, psychiatry 

and law, and should conduct on-site investigations delivering rapid results and ad hoc 

recommendations. As the personal and organisational independence of the panel is 

essential, its members should be appointed for a limited term of office only. In view of the 

structural and statutory realities in SOS Children's Villages as an organisation, it seems 

expedient that the unit should report directly to the International Senate or to the SOS 

Children's Villages national association affected by a critical situation. 
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It goes without saying that the intervention unit should be granted far-reaching 

competencies to deal with critical situations quickly and unbureaucratically in the interests 

of those affected and, if necessary, to cooperate with local or regional institutions 

(especially law enforcement authorities and child/youth welfare agencies). It will be 

necessary to give the crisis intervention unit a comprehensive mandate and provide 

financial resources. The Commission is convinced that such an independent expert body 

can enforce uniform standards at international level in dealing with cases of child abuse. 

 
It is also desirable for the SOS Children's Villages associations to develop a uniform 

international standard for assessing and handling suspected cases of child welfare risks. 

Applicable national legal frameworks can do no more than provide a minimum standard 

and should never be the only benchmark. After all, child safeguarding should not be 

viewed differently from one country to the next. 

 
 

Recommendation 10: 

Securing trust through pro-active measures and transparency 

SOS Children's Villages has undeniably been making a crucial contribution to supporting 

children and families worldwide for decades. Public trust, especially of supporters and 

donors, in the activities of SOS Children's Villages is essential for a positive outlook. The 

ICC therefore recommends to act immediately, vigorously and transparently as soon as a 

problem, difficulty or allegation arises. This is the way forward to build and secure trust in 

the implementation of the important idea underpinning SOS Children's Villages. 

 
 

7. CONCLUSION & SUMMARY 

The Commission's work over almost two years provided comprehensive insights into the 

structures, working methods and problem areas of SOS Children's Villages. It should be 

acknowledged that the responsible persons in SOS CVI and SOS CVA are constantly 

striving, with a self-critical approach, to further develop quality standards within the 

organisation. On the negative side, it must be noted that there is considerable tension 

between individual stakeholders in the organisation which must be resolved quickly. 

 
During the ICC's investigative activities, it became apparent that suspected cases of child 

safeguarding violations and corruption occur in or in connection with SOS Children's 

Villages facilities even if strict regulations and monitoring processes are in place. If a 

perpetrator has the requisite criminal energy, it will be impossible to completely avoid 

misconduct. Even so, with a view to embedding the internal zero-tolerance policy of SOS 

also at international level in the medium and long term, the Commission considers the 

above recommendations as opportunities for the positive development of SOS Children's 

Villages across the entire organisation. 
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VERHALTENSKODEX 

Jedem Kind ein liebevolles Zuhause 2 / 6 

 

 

 

SOS-Kinderdorf ist ein privates, weltweites, konfessionell und parteipolitisch unabhängiges Sozialwerk für 

Kinder und Jugendliche. 

Der vorliegende Verhaltenskodex orientiert sich am Leitbild, den 4 Säulen, den Führungsgrundsätzen sowie 

den strategischen Zielen von SOS-Kinderdorf. Er ist von allen MitarbeiterInnen einzuhalten. Der gute Ruf und 

die Zukunft von SOS-Kinderdorf hängen von jeder/m Einzelnen ab: 

 
 

 

Unsere Vision Jedem Kind ein liebevolles Zuhause 

 

 
Unsere Missionen 

Wir helfen Kindern und Jugendlichen in Not. 

Wir ermöglichen jedem Kind bzw. Jugendlichen eine einzigartige Zukunft. 

Wir hören Kindern und Jugendlichen zu und kennen ihre Bedürfnisse. 

Wir ergreifen Partei für Kinder und Jugendliche. 

 

 
4 Säulen 

Beziehung 

Beteiligung 

Professionalität 

Herkunftssystem 

 
 

 
Unsere 

Führungsgrundsätze 

BETEILIGUNG Wir pflegen den Dialog. 

MUT Wir tragen Konflikte konstruktiv aus. 
 

 

Wir gehen mit Ressourcen verantwortungsvoll um. VERANTWORTUNG 

VERTRAUEN Wir vertrauen in die Fähigkeiten unserer MitarbeiterInnen. 

BEGEISTERUNG Wir agieren auf allen Ebenen professionell. 

 

SOS-Kinderdorf Österreich hat diesen Verhaltenskodex in Anlehnung an den Code of Conduct von SOS- 

Kinderdorf International entwickelt, um für das ethische und professionelle Verhalten aller MitarbeiterInnen 

und aller mit der Organisation verbundenen Personen den höchstmöglichen Standard zu bewahren und zu 

fördern. Dies geschieht im Einklang mit den nationalen Gesetzen und Grundrechten. Primäres Ziel des Kodex 

ist es, Bewusstsein für angemessenes Verhalten zu fördern. Außerdem soll dieses Dokument unsere 

MitarbeiterInnen und alle mit der Organisation verbundenen Personen vor falschen Anschuldigungen 

bezüglich unangemessenem Verhalten gegenüber unseren Kindern schützen. 

Der Kodex versteht sich als Ergänzung zu den bereits bestehenden allgemeinen Verpflichtungen für SOS- 

Kinderdorf-MitarbeiterInnen, die im Arbeitsvertrag, in geltenden Betriebsvereinbarungen, Standards und 

Leitfäden dargelegt sind. 

 
MitarbeiterInnen, die andere führen, sind in besonderer Weise dafür verantwortlich, dass der Verhaltenskodex 

bei allem was wir tun in der analogen und digitalen Welt - beachtet wird. Sie haben eine Vorbildfunktion und 

müssen sicherstellen, dass die MitarbeiterInnen über die Anforderungen des Verhaltenskodex informiert sind 

und diese verstehen. 

 
Innsbruck, Juni 2019 

Elisabeth Hauser, Geschäftsführerin 
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INHALTSVERZEICHNIS 

 

 
I. Gewährleistung eines respektvollen und verantwortungsbewussten Verhaltens 

II. Professionelles Verhalten gegenüber Kindern 

III. Professionelles Verhalten in Bezug auf andere Arbeitsbereiche 

IV. Konsequenzen einer Verletzung des Verhaltenskodex 

V. Inkrafttreten 
 

 

 

I GEWÄHRLEISTUNG EINES RESPEKTVOLLEN UND 
VERANTWORTUNGSBEWUSSTEN VERHALTENS 

 
1.1 Jede/r MitarbeiterIn von SOS-Kinderdorf und/oder als SOS-Kinderdorf verbundene Person im Arbeits- und 

Privatleben ist ein/e VertreterIn der SOS-Kinderdorf-Organisation. Die Einstellungen und das Verhalten haben 

maßgeblichen Einfluss auf die Kinder, Jugendlichen, deren Herkunftssystem und MitarbeiterInnen der SOS-

Kinderdorf-Programme sowie auf das Ansehen der Organisation. 

1.2 Es ist selbstverständlich, dass sämtliche Gesetze, Verordnungen und Richtlinien eingehalten werden, in 

deren Geltungsbereich die natürliche Person oder das SOS-Kinderdorf fallen. 

1.3 Jedem/r MitarbeiterIn wird mit Respekt begegnet. 

1.4 Die Auswahl von MitarbeiterInnen erfolgt aufgrund der Qualifikation der vorgesehenen Tätigkeit, 

unabhängig von Alter, ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Religion, sexueller 

Orientierung und gesundheitlicher Situation. 

1.5 Die MitarbeiterInnen verpflichten sich, ihr Verhalten nach den oben beschriebenen grundlegenden Werten 

der Organisation auszurichten. 

 

II PROFESSIONELLES VERHALTEN GEGENÜBER KINDERN 

Förderung des Wohlergehens und der Entwicklung der Kinder 

2.1 Die MitarbeiterInnen tragen allgemein Sorge für die Situation von Kindern und bemühen sich, ihr 

Wohlergehen zu fördern und dazu beizutragen, dass jedes Kind sein volles Potential entfalten kann. 

2.2 Die MitarbeiterInnen tragen zur Schaffung eines liebevollen und fürsorglichen Umfeldes für Kinder bei. Sie 

begegnen Kindern mit Respekt, Gerechtigkeitssinn und Verständnis und stehen ihnen mit moralischer 

Unterstützung und angemessenen Anleitungen zur Seite. 

2.3 Die MitarbeiterInnen nehmen gegenüber Kindern eine Vorbildrolle ein und verpflichten sich zu 

respektvollem und verantwortungsbewusstem Verhalten. Augenmerk gilt der Chancengleichheit und 

Gleichbehandlung der Kinder. 

 

Kinderschutz Kinder vor Gewalt schützen 

2.4 Die MitarbeiterInnen zeigen eine aufmerksame Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen. Sie wahren 
deren Rechte und minimieren das Risiko von Gewalt und Missbrauch. 

2.5 Die MitarbeiterInnen achten beim Fotografieren, Filmen oder Berichten in der Öffentlichkeitsarbeit die 

Menschenwürde und das Schutzbedürfnis von Kindern, insbesondere gehen sie auch auch mit persönlichen 

Daten sorgsam um und fordern dies auch von Dritten ein, die Informationen über Kinder durch SOS- Kinderdorf 

erhalten. 
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2.6 Die MitarbeiterInnen unterlassen jede Form von Bedrohung, Diskriminierung, körperlicher oder verbaler 

Gewalt oder Einschüchterung. 

Dies bedeutet, dass sie niemals 

die durch die Position oder das Amt verliehene Macht oder den Einfluss auf das Leben und 

Wohlergehen eines Kindes missbrauchen. 

Kinder schlagen oder sich anderweitig körperlich an ihnen vergehen; erzieherische Maßnahmen 

üben sie gewaltfrei und ohne Demütigung aus. 

ein Kind sexuell, körperlich oder emotional misshandeln oder ausbeuten; insbesondere niemals mit 

oder an einem Kind sexuelle Aktivitäten durchführen oder es pornographischem Material aussetzen. 

Kinder in unangemessener oder kulturell unsensibler Weise in den Arm nehmen, streicheln, küssen 

oder berühren. 

unangemessene, unsittliche oder missbräuchliche Ausdrücke benutzen. 

 

eine Beziehung zu Kindern aufbauen, die als ausbeuterisch oder misshandelnd erachtet werden 

könnten. 

illegales, gefährliches und misshandelndes Verhalten gegenüber Kindern dulden oder unterstützen. 

2.7 Alle Informationen bezüglich eines tatsächlichen und jeder Verdacht bezüglich eines eventuellen 

Kindesmissbrauchs, einer Kindesmisshandlung oder eines anderen Verstoßes gegen das Kindeswohl 

entsprechend dem Standard für den Umgang mit Kindeswohlgefährdungen und Grenzüberschreitungen werden 

gemeldet. Es liegt in der Verantwortung von SOS-Kinderdorf, sicherzustellen, dass Bedenken, die im guten 

Glauben geäußert werden, keine negativen Folgen haben. Dafür garantieren wir ein faires Prüfverfahren. Wer 

seiner Meldepflicht nachkommt, wird keine negativen Nachwirkungen erleben, auch wenn sich die 

Anschuldigungen als falsch erweisen. MitarbeiterInnen, die bewusst falsche oder bösartige Anschuldigungen 

aussprechen, müssen mit disziplinären Maßnahmen rechnen. 

2.8 Die Ausübung der Tätigkeit unter Einfluss toxischer Substanzen wie Alkohol oder anderer Substanzen, 

die die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigen, zieht arbeitsrechtliche und/oder strafrechtliche Konsequenzen mit sich. 

 

III PROFESSIONELLES VERHALTEN IN BEZUG AUF ANDERE 
ARBEITSBEREICHE 

Verantwortungsvoller Umgang mit Macht und Positionen 

3.1 Der/die MitarbeiterIn nutzt seine/ihre Position im Umgang mit Regierungsmitgliedern, SpenderInnen, 

SponsorInnen, LieferantInnen und anderen mit der Organisation verbundenen Personen nur zum Zweck der 

Organisation. 

3.2 Es ist nicht gestattet, im Namen von SOS-Kinderdorf Geschäftsbeziehungen mit Verwandten, Freunden 

oder anderen persönlichen Kontaktpersonen einzugehen, um für SOS-Kinderdorf Waren oder Dienstleistungen 

zu besorgen. 

3.3 Bei Anstellungen oder Beauftragungen von nahen Angehörigen (z. B. Ehegatten, Lebenspartnern, 

Kindern, Geschwistern, Eltern etc.) im direkten oder auch nur im mittelbaren Verhältnis ist der/die direkte 

Vorgesetzte und in weiterem die Geschäftsführung einzubinden im weiteren Umfeld nur im Zuge eines 

transparenten Recruiting Prozesses mittels des 4 Augen-Prinzips. 

3.4 Die MitarbeiterInnen nehmen keine Bestechungsgelder oder Geschenke an, die auf Grund der Anstellung 

bei SOS-Kinderdorf oder einer sonstigen vertraglichen Beziehung zu SOS-Kinderdorf bzw. einer mit SOS-

Kinderdorf verbundenen Person angeboten werden. 

3.5 Beschaffungen sind stets fair, transparent und offen zu gestalten. Die jeweiligen für die Beschaffung 

Verantwortlichen legen die zu verantwortende Summe für ihren Bereich nachvollziehbar fest. 
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3.6 Alle für uns tätigen DienstleisterInnen (SupervisorInnen, TrainerInnen, Bau etc.) werden nach drei Jahren 

Tätigkeit evaluiert. Eine neue Ausschreibung kann die Folge sein. 

 

Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen 

3.7 Die MitabeiterInnen nutzen die ihnen zugeteilten Ressourcen auf transparente und nachhaltige Art und 

Weise und halten sich dabei an die bestehenden Kontrollmechanismen (IKS) und Betriebsvereinbarungen. 

3.8 Die MitarbeiterInnen sind die wichtigste Ressource der SOS-Kinderdorf-Organisation. Sie gehen kein 

unnötiges Risiko für ihre Gesundheit und Sicherheit oder die Gesundheit und Sicherheit der KollegInnen ein. 

3.9 Die MitarbeiterInnen nutzen alle Dienstmittel (Auto, Handy, Computer etc.) verantwortungsbewusst laut 

der geltenden Betriebsvereinbarung (IT Security Guideline). 

 

Verantwortungsvoller Umgang mit Informationen 

3.10 Die MitarbeiterInnen verpflichten sich, über alle ihnen während ihrer Tätigkeit erlangten vertraulichen 

Informationen, insbesondere über Daten von in Betreuung übernommenen Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen, sowie nicht allgemein bekannten betrieblichen und geschäftlichen Vorgängen sowohl gegenüber 

Außenstehenden als auch gegenüber anderen MitarbeiterInnen, die mit dem betreffenden Sachgebiet nicht 

unmittelbar befasst sind, Stillschweigen zu bewahren, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine 

Übermittlung der anvertrauten oder zugänglich gewordenen personenbezogenen Daten besteht 

(Datengeheimnis gemäß § 6 DSG). Diese Verpflichtung zur Verschwiegenheit ist auch über das Ende des 

Arbeitsverhältnisses hinaus strikt einzuhalten (Verschwiegenheitspflicht und Datenschutz laut Arbeitsvertrag). 

3.11 Zur Geheimhaltung und zum Schutz personenbezogener Daten generell gelten für alle MitarbeiterInnen 

die in den Datenschutzrichtlinien festgelegten DSGVO konformen Leitlinien (compliance Richtlinie). 

 
 

IV KONSEQUENZEN EINER VERLETZUNG DES 
VERHALTENSKODEX 

 
4.1 Wenn ein/e MitarbeiterIn einen Verstoß gegen diesen Verhaltenskodex feststellt, muss er/sie diesen 

dem/der Vorgesetzten mitteilen. Betrifft der Verstoß seinen/ihren Vorgesetzten, kann er/sie sich an dessen/deren 

Vorgesetzten wenden. 

4.2 Die Verletzung dieses Verhaltenskodex durch eine/n MitabeiterIn kann arbeitsrechtliche Maßnahmen bis 

hin zu einer Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie andere rechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 

 

V INKRAFTTRETEN 

Der Verhaltenskodex tritt mit sofortiger Wirkung in Kraft. 

 
 
 

Mit meiner Unterschrift verpflichte ich mich, die Richtlinien zu befolgen. 

 

 
NAME IN BLOCKBUCHSTABEN 

 
 

 

Zur Kenntnis genommen: 
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ANNEX 9 
 
 
 

 
 

 

 

Unternehmensrichtlinien 

 

 

 

 
Version: 1.0 

 
erstellt am: 17.10.2022 freigegeben am: 24.10.2022 

von: Prozess Rechtsberatung von Geschäftsführung 

 

Artikel x. Die Geschäftsführung 
 

Die Geschäftsführer*innen (GF) führen die Geschäfte des Vereines nach Maßgabe der Gesetze 
sowie der vereinsrechtlichen Grundlagen. Sie nehmen alle wirtschaftlichen, finanziellen und 
organisatorischen Belange wahr. 

 

Artikel I. Geschäftseinteilung 
 

SOS-Kinderdorf ist gegliedert in Kern-, Steuerungs- und Supportprozesse. 
 

Die Kernprozesse leiten sich aus dem Statut § 2 Vereinszweck ab: SOS-Kinderdorf ist ein 

überparteiliches, auf privater Initiative beruhendes Sozialwerk zur Betreuung und Begleitung in Not 

geratener und hilfsbedürftiger Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener in SOS-Kinderdorf- 

Familien, familienähnlichen Gemeinschaften und familienstärkenden Angeboten. Die Kernprozesse 

gliedern sich in 
- Programme: Betreuung und Beratung von Kindern und Jugendlichen in Not, 
- Bewegung: Eine Bewegung für Menschen schaffen, die unsere Vision unterstützen. 

 
Der Kernprozess Programme gliedert sich in 

- Betreuungs- und Beratungsprogramme national, 
- Betreuungs- und Beratungsprogramme international. 

 
Der Kernprozess Bewegung gliedert sich in 

- Gesellschaft bewegen, 
- Private Mittel beschaffen. 

 
Die Steuerungsprozesse leiten sich aus der Geschäftsordnung für die Geschäftsführung § 2, 

insbesondere aus dem der GO beigelegtem Geschäftsverteilungsplan ab. Die Steuerungsprozesse 

gliedern sich in 
- Digitalisierung, Innovation, Markenführung, 
- Externe Kommunikation, Public Affairs, wirtschaftliche & rechtliche Steuerung, 

Beteiligungsmanagement, 
- Strategisches Personalmanagement, Qualitäts – und Risikomanagement, interne 

Kommunikation, 
- Kollegial verantwortete Steuerungsprozesse (Strategie entwickeln, Strategie monitoren, 

Unternehmensrichtlinien festlegen, Organisationsentwicklung gestalten, 
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Organisationsmodell überprüfen und weiterentwickeln, Vertretungsfunktionen festlegen, 
Prozessmanagement unterstützen). 

 

Die Supportprozesse werden im Shared Service Center zusammengefasst und leiten sich 
im Wesentlichen aus den Bedürfnissen der Kern- und Steuerungsprozesse ab. 

 

Die Geschäftsführung delegiert folgende Verantwortung und Kompetenzen an 
die Geschäftsleiter*innen (GL) des Kernprozesses Betreuung und Beratung 
national: 

 
a) die Ergebnisverantwortung für Betreuungs- und Beratungsangebote in der jeweiligen Region 
b) die Wahrnehmung aller kaufmännischen Aufgaben für Betreuungs- und Beratungsangebote in 

der jeweiligen Region 
c) die regionale Umsetzung der strategischen Ziele von SOS-Kinderdorf. 

 

Die Geschäftsführung delegiert Verantwortung und Kompetenzen an die/den 
Prozesseigner*in (PE) Shared Service Center hinsichtlich: 

 
a) der angebotenen Services durch Shared Service Center (abgebildet in den Erläuterungen der GO 

Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsführung) 
b) der Prozessverantwortlichen (PVs) im Shared Service Center. 

 

Die Geschäftsführung delegiert folgende Verantwortung und Kompetenzen an 
das PE-Gremium des Kernprozesses Bewegung: 

 
a) die Ergebnisverantwortung für den Kernprozess Bewegung inklusive Umsetzung aller dafür 

notwendigen Maßnahmen und Aktivitäten 
b) die Umsetzung der strategischen Ziele von SOS-Kinderdorf im Kernprozess Bewegung. 

 

Artikel II. Besondere personalrechtliche Agenden 
 

Die Geschäftsführung betraut die PE und GL mit der Wahrnehmung dieser Agenden. 
Sämtliche Vereinbarungen betreffend Personal (z. B. Arbeitsverträge, Aus- und 
Weiterbildungsverträge, Beendigungen/Abänderungen von Arbeitsverhältnissen) werden 
durch den Steuerungsprozess Strategisches Personalmanagement geregelt. 

 

(1) Begründung und Beendigung von Arbeitsverhältnissen: 

Diese erfolgt auf Arbeitgeberseite nach einem Vier- bzw. Acht-Augen-Prinzip und bedarf der 
Unterfertigung für MitarbeiterInnen: 
• im Kernprozess Betreuung und Beratung national durch zuständigen KDL, PL und beide GL 

• in den Steuerungs- und Supportprozessen durch zuständige/n PE und PE Strategisches 
Personalmanagement bzw. 1 GF (wenn PE Strategisches Personalmanagement gleichzeitig 
der/die zuständige PE ist) 



Seite 8 von 9 

VERHALTENSKODEX 

 

 

• im Kernprozess Bewegung durch zuständige/n GF und PE Strategisches Personalmanagement 
• im Kernprozess Betreuungs- und Beratungsangebote international durch zuständige/n PE und PE 

Strategisches Personalmanagement bzw. 1 GF (wenn PE Strategisches Personalmanagement 
gleichzeitig der/die zuständige PE ist) 

• in der Geschäftsführung und in den Stabsstellen durch 1 GF und PE Strategisches 
Personalmanagement. 

 

(2) Unaufschiebbare Handlungen: 

Bei unmittelbarer Bedrohung des Kindeswohles oder einer Verletzung der Vereinsinteressen, 
ist der/die GF oder in seiner/ihrer Abwesenheit der/die beauftragte Vertreter*in berechtigt, 
alleine arbeitsrechtliche Handlungen wie Weisungen, Ermahnungen oder Entlassungen 
auszusprechen. In einem solchen Fall ist die/der zuständige PE bzw. GL der/des betroffenen 
Arbeitnehmer*in unverzüglich von diesen Handlungen in Kenntnis zu setzen. 

 

(3) Besondere Personalagenden bei der Bestellung und Abberufung von 
(a) Prozesseigner*innen (PE) : 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Auswahl von PE; diese erfolgt nach dem Sechs-
Augen- Prinzip (alle 3 GF; die Zuziehung externer Berater*innen ist möglich). Die 
Unterfertigung des Arbeitsvertrages erfolgt durch 2 GF (davon ein/eine GF aus dem 
Steuerungsprozess Strategisches Personalmanagement). Über die Abberufung von PE 
entscheidet die Geschäftsführung. Die schriftliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt 
durch 2 GF (davon ein/eine GF aus dem Steuerungsprozess Strategisches 
Personalmanagement). 

 

Betreffend PE Strategisches Personalmanagement gilt: 

Die Auswahl, die Unterfertigung des Arbeitsvertrages, die Entscheidung über die Abberufung 
sowie die schriftliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt durch 2 GF, die nicht aus 
dem Steuerungsprozess Strategisches Personalmanagement sind. Die Zuziehung externer 
Berater*innen ist möglich. 

 

Für den Kernprozess Bewegung gilt: 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Auswahl des PE-Gremiums; die Auswahl erfolgt 
in Form einer soziokratischen Wahl (die Zuziehung externer Berater*innen ist möglich). Das 
aktive Stimmrecht steht den PVs aus dem Kernprozess Bewegung zu 
(Abstimmungsberechtigung). Das passive Stimmrecht steht den PVs aus dem Kernprozess 
Bewegung zu (Aufstellung zur Wahl). Das PE- Gremium besteht aus 4 PVs aus dem Kernprozess 
Bewegung, welche für die Dauer von zwei Jahren bestellt werden. Über die Abberufung des 
PE-Gremiums entscheidet die Geschäftsführung. 

 

(b) Geschäftsleiter*innen (GL): 

Die Geschäftsführung ist verantwortlich für die Auswahl von GL; diese erfolgt nach dem Sechs- 
Augen-Prinzip (alle 3 GF; die Zuziehung externer Berater*innen ist möglich). Die 
Unterfertigung des Arbeitsvertrages erfolgt durch 2 GF (davon ein/eine GF als PE Strategisches 
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Personalmanagement). Über die Abberufung von GL entscheidet die Geschäftsführung. Die 
schriftliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt durch 2 GF (davon ein/eine GF als PE 
Strategisches Personalmanagement) 

 

(c) SOS-Kinderdorf-Leiter*innen (SOS-KDL): 

Die GL ist verantwortlich für die Auswahl von SOS-KDL; diese erfolgt nach dem Sechs-Augen-
Prinzip zusammen mit PE Strategisches Personalmanagement.. Die Unterfertigung des 
Arbeitsvertrages erfolgt durch zuständige/n GL und PE Strategisches Personalmanagement. 
Die schriftliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses erfolgt durch zuständige/n GL und PE 
Strategisches Personalmanagement. 

 

(d) Prozessverantwortliche (PV): 

Der/die zuständige PE ist verantwortlich für die Auswahl von PV; diese erfolgt nach dem Vier-
Augen- Prinzip zusammen mit 1 Vertreter*in aus dem Steuerungsprozess Strategisches 
Personalmanagement. Bei der Auswahl des/der PV Strategisches Personalmanagement durch 
PE Strategisches Personalmanagement zusammen mit 1 GF. Die Unterfertigung des 
Arbeitsvertrages erfolgt durch zuständige/n PE und PE Strategisches Personalmanagement 
bzw. PE Strategisches Personalmanagement und 1 GF. Die schriftliche Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erfolgt durch zuständige/n PE und PE Strategisches Personalmanagement 
bzw. PE Strategisches Personalmanagement und 1 GF. 

Für den Kernprozess Bewegung gilt: 

Der/die zuständige GF ist verantwortlich für die Auswahl von PV; diese erfolgt nach dem 4-
Augen- Prinzip (zuständige/r GF und ein/e Vertreter*in aus dem Kreis der PVs des 
Kernprozesses Bewegung; die Zuziehung externer Berater*innen ist möglich). Die 
Unterfertigung des Arbeitsvertrages erfolgt durch zuständige/n GF und PE Strategisches 
Personalmanagement. Über die Abberufung entscheidet die/der zuständige GF zusammen mit 
PE Strategisches Personalmanagement. Die schriftliche Beendigung des Arbeitsverhältnisses 
erfolgt durch zuständige/n GF und PE Strategisches Personalmanagement. 

 

(e) Pädagogische Leiter*innen (PL): 

Der/die SOS-KDL ist verantwortlich für die Auswahl von PL; diese erfolgt nach dem Vier-
Augen- Prinzip (der/die zuständige GL ist miteinzubeziehen). Die Unterfertigung des 
Arbeitsvertrages erfolgt durch GL und SOS-KDL. Die schriftliche Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses erfolgt durch GL und SOS-KDL. 

 

Artikel III. Strategieteam (die erweiterte Geschäftsführung) 
 

(1) Strategieteam 

besteht aus den Geschäftsführer*innen, den Geschäftsleiter*innen des Kernprozesses 
Betreuung und Beratung national, zwei Vertreter*innen aus dem PE-Gremium des 
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Kernprozesses Bewegung und den beiden PE Shared Service Center. 
 

(2) Verantwortlichkeit und Aufgaben des Strategieteams 

die Verabschiedung von strategischen Zielen und deren Monitoring. Dabei haben die 
Gesamtinteressen des Unternehmens Vorrang vor den Interessen der einzelnen 
Geschäftsbereiche. 

 

(3) Sitzungen und Beschlüsse 

Die Sitzungen werden vom einem/r GF einberufen. Ein/e GF legt den Sitzungskalender fest. 
Das Strategieteam trifft sich bei Bedarf, jedoch mindestens 2x pro Jahr. Die Einladung soll samt 
Beschlussvorlagen und begleitenden Dokumenten spätestens eine Woche vor der Sitzung 
zugestellt werden. Ein/e GF leitet die Sitzungen. Die Geschäftsführung kann bestimmen, dass 
Personen, die nicht dem Strategieteam angehören, zur Beratung über einzelne Gegenstände 
zugezogen werden. 

 
Das Strategieteam ist beschlussfähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder an der 
Beschlussfassung teilnehmen. Mitglieder, die durch Telefon- oder Videokonferenz 
zugeschaltet sind, gelten als anwesend. Die abwesenden Mitglieder sind unverzüglich über die 
in ihrer Abwesenheit gefassten Beschlüsse zu unterrichten. Der Beschluss zur strategischen 
Planung hat einstimmig zu erfolgen. 

 

Über jede Sitzung ist ein Protokoll anzufertigen, aus dem sich Ort und Tag der Sitzung, die 
Teilnehmer*innen, die Tagesordnung und der Wortlaut der Beschlüsse ergeben. 

 

Artikel IV. Die Prozesseigner*innen (PE) 
 

(1) Die Prozesseigner*innen (PE) 

Der/die PE ist leitende/r Angestellte/r und personelle/r Vorgesetzte/r jener PVs, die den 
überwiegenden Schwerpunkt ihrer Arbeitsleistungen im Prozess des/der PE erbringen. Bei 
Gleichheit oder Unklarheiten erfolgt die personelle Zuordnung in Abstimmung der 
betroffenen Prozesseigner*innen zusammen mit dem/der jeweiligen PV. Die beiden PE 
Shared Service Center sind zudem Mitglieder im Strategieteam. 

 

(2) Verantwortlichkeit und Aufgaben der Prozesseigner*innen (PE) 

Der/die PE definiert zusammen mit dem/der jeweiligen PV die Ziele der Prozesse entlang der 
Steuerungsrahmen. Der/die PE ist verantwortlich für die Erreichung der Bereichsziele sowie 
für die Freigabe von (geänderten/neuen) Prozessen. 

 

Der/die PE ist an den/die jeweilig zugeordnete/n GF berichtspflichtig im Rahmen der jeweils 
getroffenen Abmachungen. 

 
Der/die PE ist verantwortlich für die Führung der laufenden Geschäfte im jeweiligen 
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Prozessbereich, insbesondere für die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze und Standards, 
Personalführung, die Budgeterstellung und Budgetverantwortung. 

 
Der/die PE hat für seinen/ihren Bereich eine Prozessbeschreibung gemäß den Vorgaben des 
Prozessmanagements inklusive Beschreibung der Rollen im Prozess zu erstellen. Im Falle der 
Abwesenheit bzw. Verhinderung des/der PE hat er/sie für eine ordnungsgemäße Vertretung 
zu sorgen. 

 

Artikel V. Die Geschäftsleitungen 
 

(1) Die Geschäftsleiter*innen (GL) 

Die GL sind leitende Angestellte, Mitglieder im Strategieteam und Vorgesetzte der/des KDL, 
QE & Projektkoordinators*in. 

(2) Verantwortlichkeit und Aufgaben der Geschäftsleiter*innen (GL) 
Die GL sind ergebnisverantwortlich für den Kernprozess Beratung & Betreuung national. Dies 
bedeutet insbesondere die Umsetzung der allgemeinen Grundsätze, Standards und 
Strategien, die Programm- und Qualitätsentwicklung, die Personalführung, die 
Budgeterstellung und Budgetverantwortung des gesamten Kernprozesses. Die Umsetzung der 
kollegialen Beratung unter den KDL´s (Artikel VI. (3)) wird von den GL gemonitort und 
weiterentwickelt. 
Sie haben für ihren Bereich ein Organigramm zu erstellen. Die Aufgaben im Detail werden in 
der Stellenbeschreibung festgelegt. Im Falle der Abwesenheit bzw. Verhinderung eines/einer 
GL hat er/sie für eine ordnungsgemäße Vertretung zu sorgen. 

 

Artikel VI. Die SOS-Kinderdorfleitungen 
 

(1) Die SOS-Kinderdorfleiter*innen (KDL) 
Der/die KDL ist Führungskraft und Vorgesetzte/r der Arbeitnehmer*innen am jeweiligen 
Standort. Der Arbeitsort befindet sich am Standort für den der/die KDL zuständig ist. 

 

(2) Verantwortlichkeit und Aufgaben der SOS-Kinderdorfleiter*innen (KDL) 

Der/die KDL ist verantwortlich für die finanzielle und fachliche Sicherung und 
Weiterentwicklung des Standortes und die Umsetzung des genehmigten Budgets. Er/sie leitet 
und organisiert die Angebote am Standort und führt die Mitarbeiter*innen am Standort. 

 
Die Aufgaben im Detail werden in der Stellenbeschreibung festgelegt. Im Falle der 
Abwesenheit bzw. Verhinderung des/der KDL hat er/sie für eine ordnungsgemäße Vertretung 
zu sorgen. 
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(3) Kollegiale Beratung mit einer weiteren SOS-Kinderdorf-Leitung 

SOS-Kinderdorfleiter*innen sind verpflichtet bei folgenden Entscheidungen frühzeitig 
(solange noch Handlungsspielraum besteht) kollegiale Beratung mit mind. einer weiteren 
SOS-Kinderdorf-Leitung einzuholen (4-Augen-Prinzip) und diese zu dokumentieren: 

1. Kritische Personalentscheidungen 

2. Angebotsschließungen 
3. Nachhaltige Nichteinhaltung einer externen oder internen verbindlichen Grundlage (vor 
Information an die GL) 
4. Kooperationskrisen mit Auftraggebern/Ländern 
5. Verdacht der Kindeswohlgefährdung durch MA 

 

Artikel VII. Die Prozessverantwortlichen 
 

(1) Die Prozessverantwortlichen (PV) 

Der/die PV ist einem Prozess aus den Kern-, Steuerungs- oder Supportprozessen als 
Verantwortliche/r zugeordnet. Der/die PV kann (je nach Delegation Board zwischen PV und 
PE) personelle Ansprechperson jener Prozess-Mitarbeiter*innen sein, die den überwiegenden 
Schwerpunkt ihrer Arbeitsleistungen im Prozess des/der PV erbringen. Bei Gleichheit oder 
Unklarheiten erfolgt die personelle Zuordnung in Abstimmung der betroffenen 
Prozessverantwortlichen mit dem/der jeweiligen Prozess-Mitarbeiter*in. 

 

(2) Verantwortlichkeit und Aufgaben der PV 

Der/die PV ist verantwortlich für die Erreichung der Prozessziele, für die Sicherstellung eines 
reibungslosen Prozessablaufes, für die Definition der Prozessgrenzen und für die Abstimmung 
mit anderen Prozessen. 

 
Die Aufgaben im Detail sowie mögliche weitere Verantwortlichkeiten können in der Stellen- 
bzw. Rollenbeschreibung und/oder mittels Delegation Board festgelegt werden. Im Falle der 
Abwesenheit bzw. Verhinderung des/der PV hat er/sie für eine ordnungsgemäße Vertretung 
(sofern möglich) zu sorgen. 

 

Artikel VIII. Vertretung von SOS-Kinderdorf nach außen 
 

(1) Vertretung durch die Zeichnung von 2 Personen oder durch 1 Person 

Die Vertretung von SOS-Kinderdorf nach außen erfolgt grundsätzlich durch die Zeichnung von 
mindestens zwei Mitgliedern der Geschäftsführung oder durch zwei hierzu 
vertretungsbevollmächtigten Personen. Abgesehen davon kann SOS-Kinderdorf nach außen – 
im Sinne einer Anscheinsvollmacht – vertreten: 
• jeder/jede GF in seinem/ihrem jeweiligen Geschäftsbereich, 
• jeder/jede GF in Rechtsgeschäften oder Rechtshandlungen, die für SOS-Kinderdorf von keiner 
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erheblichen oder keiner außergewöhnlichen Bedeutung sind (=Rechtsgeschäfte des alltäglichen, 
ordentlichen Geschäftsbetriebs), 

• jede/jeder PE, jede/jeder PV, jeder/jede GL, jeder/jede KDL, jeder/jede PL in seinem/ihrem 

jeweiligen Verantwortlichkeits- und Aufgabenbereich nach Maßgabe der jeweils erteilten 

Vertretungsvollmacht, 

• der/die Mitarbeiter im Rahmen der Abwicklung von Verlassenschaften, in denen SOS-Kinderdorf 
zum Erben, Miterben oder Legatar eingesetzt wurde, nach Maßgabe der jeweils erteilten 
Vertretungsvollmacht. 

 

Artikel IX. Risikomanagement 
 

(1) Internes Kontrollsystem (IKS) 

Bei der internen Kontrolle handelt es sich um die Gesamtheit aller von der Geschäftsführung 
angeordneten Vorgänge, Methoden und Maßnahmen, die dazu dienen, einen 
ordnungsgemäßen 

Ablauf des betrieblichen Geschehens sicherzustellen. Die organisatorischen Maßnahmen der 
internen Kontrolle sind in die Betriebsabläufe integriert, das heißt, sie erfolgen 
arbeitsbegleitend oder sind dem Arbeitsvollzug unmittelbar vor- oder nachgelagert. 
Die interne Kontrolle wirkt unterstützend bei 
• Erreichung der statutenkonformen Ziele durch eine wirksame und effiziente 

Geschäftsführung; 

• der Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften (Compliance); 

• Schutz der Betreuten vor Grenzüberschreitungen und Kindeswohlgefährdungen. 

• dem Schutz des Vereinsvermögens und der Marke SOS-Kinderdorf; 
• der Verhinderung, Verminderung und Aufdeckung von Fehlern und Unregelmäßigkeiten; 

• der Sicherstellung der Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der Buchführung; 

• der zeitgerechten und verlässlichen Berichterstattung; 

Das IKS ist für alle leitenden Angestellten, Führungskräfte und Mitarbeiter*innen 
bindend. Diese Richtlinie wird im Intranet veröffentlicht und laufend aktualisiert. 

 

(2) IKS-Verhaltenskodex 

Der IKS-Verhaltenskodex soll das ethische und professionelle Verhalten aller 
Mitarbeiter*innen und aller mit der Organisation verbundenen Personen auf dem 
höchstmöglichen Standard bewahren und fördern. 

(a) Pädagogischer Qualitätsstandard für den Umgang mit 
Kindeswohlgefährdungen und Grenzüberschreitungen 

Dieser Standard legt einen für alle Mitarbeiter*innen verbindlichen Orientierungsrahmen für 
ein fachlich fundiertes und persönlich sensibles Vorgehen in pädagogischen Grenzsituationen 
fest. Darüber hinaus kann der/die PE Qualitäts- und Risikomanagement für die 
Nachverfolgung konkreter Fälle den/die zuständige/n PV bevollmächtigen. Referenzrahmen 
für die Analyse sind der Standard, das interne Qualitätsaudit und das Instrument der internen 
Revision. 
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(b) Das Vier-Augen-Prinzip 
Um Veruntreuung, Korruption und Kompetenzüberschreitung zu verhindern, ist bei allen 
wesentlichen Vorgängen das Vier-Augen-Prinzip zur (Gegen-)Kontrolle anzuwenden. 

(c) Unterschriftenordnung 

Die von der Geschäftsführung ausgearbeitete Unterschriftenordnung, die dem internen 
Kontrollsystem (IKS) entsprechen muss, ist integrierender Bestandteil dieser GO. 
(d) Bankkonten Eröffnung und Zeichnung 
Die Eröffnung und Schließung von Bankkonten hat immer mit gemeinschaftlicher Zeichnung 
durch mindestens zwei vereinsrechtlich vertretungsbefugte Personen zu erfolgen. Zur 
Zeichnung für Bankkonten sind immer zwei Unterschriften gemeinschaftlich 
zeichnungsberechtigter Personen erforderlich. Die Zeichnungsbefugten werden von dem/der 
GL*in der betroffenen Region in Abstimmung mit dem/der PV Liquidität, Banken und 
Vermögensmanagement festgelegt. 

(e) Kassenbestand 

Der Kassenbestand des Vereins ist auf das Notwendige und Erforderliche zu beschränken 
und darf die durch die Versicherung gedeckte Summe nicht überschreiten. 

 

(f) Erfordernis der Anweisung 
Jede Auszahlung bedarf zunächst der Überprüfung auf sachliche Richtigkeit durch den/die 
sachlich zuständige/n Mitarbeiter*in (sachliche Prüfung) und die Freigabe der jeweiligen 
Kostenstelle durch die für die Kostenstelle verantwortliche Person (Kostenstelle Freigabe). 
Die Freigabe der Auszahlung (Zahlungsfreigabe) erfolgt abhängig von der Betragshöhe der 
Auszahlung sodann durch eine oder durch zwei kontozeichnungsberechtigte Person/en. Eine 
Zahlungsfreigabe durch zwei kontozeichnungsberechtigte Personen ist in den Regionen ab 
einem 

Auszahlungsbetrag von über 5.000 EUR erforderlich, in den zentralen Einheiten ab einem 
Auszahlungsbetrag von über 50.000 EUR. 
Die Zahlungsfreigabe darf nicht durch jene kontozeichnungsberechtigte Person erfolgen, die 
zuvor die Kostenstelle Freigabe durchgeführt hat (4-Augen-Prinzip). Anweisung und 
Auszahlung an die eigene Person oder an Verwandte sind untersagt. 

g) Rechnungswesen 

Alle kassenführenden Stellen sind zur ordnungsgemäßen Buchführung verpflichtet. Hierzu 
gehört die vollständige Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle, insbesondere die getrennte 
Verbuchung aller Einnahmen und Ausgaben. Über direkt einlangende Spenden ist in jedem 
Fall ein Kassenbeleg auszustellen. Der Beleg ist auszuhändigen und nach Möglichkeit vom 
Spender gegenzuzeichnen. Kostenstellenverantwortlichen sind quartalsmäßig Kennzahlen in 
Bezug auf die Kostenentwicklung zur Verfügung zu stellen. 
Es ist untersagt, Zahlungen an die eigene Person aus Vereinsmitteln zu tätigen. 

(h) Veranlagungen und FVS-Fonds 

Bei Veranlagungen mit einem Wert über € 1 Mio. pro Einzelfall ist der Aufsichtsrat zu 
informieren. Veranlagungen sind nach sozial-ethisch-ökologischen Grundsätzen zu machen. 
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Änderungen von Veranlagungsrichtlinien erfolgt über eine Empfehlung des 
Anlagenausschusses und der/die GF*in (bzw. Vertretung) ist schriftlich zu informieren und 
durch den/die GF*in (bzw. Vertretung) freizugeben. 

(i) Liegenschaftsverkauf 

Liegenschaftsverkäufe mit einem Verkehrswert über 500TEUR sind mittels eines 
Anbotsverfahren auszuschreiben. Die Angebote sind durch die Kaufinteressenten schriftlich in 
einem geschlossenen Kuvert einzureichen. Die geschlossenen Angebote sind im Beisein eines 
öffentlichen Notars zu öffnen. 

(j) Insichgeschäfte 
Bei Anstellungen oder Beauftragungen von nahen Angehörigen (z.B. Ehegatten, 
Lebenspartner, Kinder, Geschwistern, Eltern, etc.) im direkten oder auch nur im mittelbaren 
Verhältnis ist der/die zuständige PE bzw. GL und in weiterem die Geschäftsführung 
einzubinden. Die Verträge und darauf beruhende Zahlungen können nur durch die 
Geschäftsführung freigegeben werden. Hinsichtlich Wertumfangs im Einzelfall wird keine 
Einschränkung getroffen. 

 

Artikel X. Abschlussbestimmungen 
 

(1) Ergänzung der Unternehmensrichtlinien durch weitere Anlagen 

Diese Unternehmensrichtlinien und die bestehenden Anlagen sind von der Geschäftsführung 
des Vereins zumindest zu Beginn jeder Periode zu prüfen und bei Bedarf durch weitere 
Anlagen zu ergänzen, um somit jederzeit eine zeitgemäße, wirtschaftlich effektive 
Geschäftsführung und Verwaltung zu gewährleisten 

 

(2) Änderung der Unternehmensrichtlinien 

Die Unternehmensrichtlinien selbst können nur durch die Geschäftsführung geändert und 
ergänzt werden. 

 

(3) Inkrafttreten 

Die Unternehmensrichtlinien sind allen Führungskräften von der Geschäftsführung bekannt zu 
geben und im Intranet zu veröffentlichen. Sie treten mit 01.01.2019 in Kraft. 
a.) Artikel VIII Vertretung von SOS-Kinderdorf nach außen tritt rückwirkend mit 01.01.2019 in 
Kraft. b.) Artikel IX (2) (f) Erfordernis der Anweisung tritt rückwirkend mit 01.07.2019 in Kraft. 
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c.) Die Änderungen der Artikel I-V, Artikel VII-VIII, Artikel IX-X sowie Begriffsanpassungen wegen der Umstrukturierung der zentralen 
Einheiten (Support Plus) treten rückwirkend mit 01.01.2020 in Kraft. 

 
 
 
 

Änderungshistorie: 
Datum Änderungsgrund BearbeiterIn freigegeben von 

14.10.2020 Anpassung Artikel VII, 
(1) und (2) aufgrund 
Prozessorientierung 

Katrin Trimmel Geschäftsführung 

5.9.2022 Anpassung Artikel I, II 
(1) und (3) (c), III (1), V 
(1) und (2), Aufnahme 
Artikel VI (3) aufgrund 
des neuen KP1 

Julia Herler Geschäftsführung 

24.10.2022 Anpassung Artikel II 
(1), III (1), IV (1), V 

Julia Herler Geschäftsführung 
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Vorwort 

Rat auf Draht ist ein seit 1987 bestehendes österreichweites niederschwelliges Beratungsangebot, das bei Problemen, Fragen und in akuten 
Krisensituationen Kinder, Jugendliche und deren Bezugspersonen telefonisch und über digitale Medien unterstützt. Rat auf Draht berät Kinder und 
Jugendliche in ihrer emotionalen, sozialen, kognitiven und psychischen Persönlichkeitsentwicklung mit Blick auf die jeweiligen spezifischen 
Ressourcen, Bedürfnisse und Lebensrealitäten. Ein weiteres digitales Angebot von Rat auf Draht richtet sich in Form der „Elternseite“ an Eltern 
und Bezugspersonen. 

 
Um die Rechte von Kindern und Jugendlichen zur Gänze zu verwirklichen, ist es unerlässlich, ihre menschliche Würde, ihre physische, psychische, 
moralische und emotionale Unversehrtheit und Entwicklung zu schützen und zu fördern, indem unter anderem sämtliche Formen von 
übergriffigem Verhalten und Gewalt verhindert werden. 

 
Mit der vorliegenden Kinderschutzrichtlinie verpflichtet sich Rat auf Draht, Kinder und Jugendliche vor jeglicher Form von Gewalt zu schützen und 
entsprechende präventive Maßnahmen innerhalb der Organisation zu schaffen. 

 
 

Einbindung in die Kinderschutzstandards von SOS-Kinderdorf 

Rat auf Draht ist als ein Angebot von SOS-Kinderdorf in den Kinderschutzstandard der Trägerorganisation eingebunden, die im „Pädagogischen 
Qualitätsstandard für den Umgang mit Kindeswohlgefährdungen und Grenzüberschreitungen in den Angeboten von SOS-Kinderdorf“ dargestellt 
sind. 

 

Eine Evaluierung des bestehenden pädagogischen Qualitätsstandards von SOS-Kinderdorf zeigte für Rat auf Draht aus mehreren Gründen die 
Notwendigkeit der Konzipierung eigener Kinderschutzrichtlinien, da sich das niederschwellige Beratungsangebot bei Rat auf Draht in 
maßgeblichen Aspekten von der pädagogischen Arbeit in SOS-Kinderdorf-Angeboten unterscheidet. 

 

Diese Differenzierung von Kinderschutzrichtlinien ist unter anderem dadurch gerechtfertigt, weil Rat auf Draht in seinen Missionen Kindern und 
Jugendlichen die Inanspruchnahme vertraulicher Beratungsangebote mit der Möglichkeit zur Anonymität gewährt. Die Risikoanalyse potenzieller 
Gefährdungslagen erfordert differenzierte Schutzkonzepte für Kinder und Jugendliche, da bei Rat auf Draht Kontakte zu Kindern und Jugendlichen 
über telefonische und digitale Beratungsmedien vorgesehen sind. Trotz der Notwendigkeit differenzierter Schutzkonzepte sind die 
Grundhaltungen von SOS-Kinderdorf zu Gewalt und Kinderschutz auch für Rat auf Draht verbindlich. 



 

 

 

Rechtlicher Rahmen 
 

Die Rechte von Kindern und Jugendlichen, einschließlich ihres Schutzes vor jeglicher Form von Gewalt sind auf globaler, nationaler und regionaler 
Ebene in verschiedenen Konventionen und Gesetzen verankert, insbesondere durch Gesetze zum Kinder- und Jugendgewaltschutz. 
Die UN-Kinderrechtskonvention bildet die übergeordnete Basis der vorliegenden Kinderschutzrichtlinie. Die darin enthaltenen vier 
Grundprinzipien, welche das Recht auf Gleichbehandlung, den Vorrang des Kindeswohls, das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung sowie 
die Achtung vor der Meinung des Kindes umfassen, sind selbstverständlicher Teil unserer Grundhaltung. 

 

Für den Gewaltschutz in Österreich insbesondere relevant und leitend sind folgende Gesetzesmaterien: 
 

• Bundesverfassungsgesetz über die Rechte von Kindern vom 20.1.2011. Verfassungsgesetzlich verankert sind darin insbesondere das Recht 
auf eine gewaltfreie Kindheit (Art. 5), das Recht des Kindes auf angemessene Beteiligung und Berücksichtigung seiner Meinung in seinen 
eigenen Angelegenheiten und das für die gesamte Rechts- und Sozialordnung geltende Kindeswohlvorrangigkeitsprinzip (Art. 1) 

 

• Weitere verfassungsrechtliche Grundlagen, insbesondere im Rahmen der Europäischen Menschenrechtskonvention und der EU- 
Grundrechtscharta 

 

• § 137 AGBG Gewaltverbot; § 138 AGBG Kindeswohl 
 

• Bundes-Kinder- und Jugendhilfegesetz 2013 – B-KJHG 2013 inklusive § 37, Meldepflicht (Mitteilungen bei Verdacht der 
Kindeswohlgefährdung) 

 

• StGB, Abschnitt 1, Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben; 
Abschnitt 10 Strafbare Handlungen, die die sexuelle Integrität und Selbst-bestimmung - insbesondere relevant §§ 206; 207; 207a; 207b; 
208; 208a; 212; 214; 215a sowie auch § 220b Tätigkeitsverbot. 



 

 

 

Gewalt an Kindern und Jugendlichen – Erläuterungen und Definitionen 

 
Gewalt verletzt das Recht auf körperliche und psychische Integrität. Gewalt gegen Kinder und Jugendliche tritt in unterschiedlichsten Formen und 
Situationen auf und steht in der Regel mit Machtungleichgewicht und Abhängigkeiten in Zusammenhang. Sie kann durch Erwachsene, aber auch 
durch Kinder und Jugendliche untereinander erfolgen; sie kann sich im Internet und in Sozialen Medien manifestieren oder angebahnt werden 
(z.B. Grooming). 

 
In Österreich ist der Einsatz jeglicher Form von Gewalt gegen Kinder und Jugendliche als Erziehungsmittel in der Familie, in Schulen und 
Einrichtungen verboten. Kinderschutz zielt darauf ab, ein schützendes und stärkendes Lebensumfeld zu schaffen zur Gewährleistung der 
Kinderrechte auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung. 

 
 

Formen der Gewalt 

 

Körperliche Gewalt 

Absichtliche Anwendung von körperlichem Zwang zum Nachteil eines Kindes oder Jugendlichen, unabhängig von der Intensität des Zwangs. Sie 
reicht vom leichten Klaps über Schütteln bis hin zu schweren Schlägen und Verletzungen mit Gegenständen. 

 

Sexualisierte Gewalt/sexueller Missbrauch 

Verleitung sowie Zwang von Kindern und Jugendlichen zu sexuellen Handlungen; erfolgt oftmals auch in Verbindung mit sexueller Ausbeutung, 
zum Beispiel bei der Herstellung und Verbreitung von Missbrauchsbildern im Internet. Sexualisierte Übergriffe können sich auch folgendermaßen 
manifestieren: durch Verwendung von nicht altersadäquaten Worten und Begriffen; durch die tatsächliche oder angedrohte sexuell motivierte 
Berührung von Minderjährigen; durch Aktivitäten ohne körperlichen Kontakt wie zum Beispiel das Zeigen von pornographischem Material oder 
Zeigen und Berühren der eigenen Geschlechtsteile in Anwesenheit eines Kindes oder Jugendlichen. 

 

Psychische Gewalt 

Formen der Misshandlung mittels psychischen oder emotionalen Druckes, einschließlich der Demütigung eines Kindes oder Jugendlichen, 
Beschimpfen, in Furcht Versetzen, Ignorieren, Isolieren und Einsperren, Miterleben von häuslicher Gewalt, hochstrittige Pflegschaftsverfahren, 
Stalking, Mobbing, Cyber-Bullying und sonstige Formen von psychischer Gewalt, die sich vorwiegend im oder übers Netz manifestieren, wie etwa 



 

 

Verhetzung, Diskriminierung und Grooming. 

 

Vernachlässigung 

Ständiges oder wiederholtes Unterlassen fürsorglichen Verhaltens sowie das Vorenthalten von Leistungen zur Befriedigung von Bedürfnissen 
(physisch, psychisch, emotional, sozial), obwohl die Möglichkeit dazu bestünde. Dies kann von der Vernachlässigung der Aufsichtspflicht, 
unzureichender Verpflegung bis hin zur Aussetzung des Kindes oder Jugendlichen reichen. 

 

Traditionsbedingte Formen von Gewalt 

Umfassen etwa bestimmte Züchtigungspraktiken, Zwangsverheiratung, Gewalttaten und -drohungen "im Namen der Ehre" sowie weibliche 
Genitalverstümmelung. 

 

Kinderhandel 

Umfasst die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen zum Zweck ihrer Ausbeutung, 
einschließlich sexueller Ausbeutung, Ausbeutung der Arbeitskraft, durch Bettelei oder durch Bestimmung zur Begehung von Straftaten. 

 

Strukturelle Gewalt 

Diese Form der Gewalt kann in Gesellschaftssystemen, dessen Institutionen und Strukturen enthalten sein. Sie äußert sich in ungleichen 
Machtverhältnissen und ungleichen Lebenschancen von Frauen und Männern, jungen und alten Menschen, Menschen mit unterschiedlichem 
kulturellen Hintergrund oder Lebensformen. 

 

Genderbezogene Gewalt und Ausbeutung 

Umfasst Formen der Gewalt, die mit der Geschlechtsidentität, der sexuellen Orientierung und geschlechtsspezifischen Abhängigkeitsverhältnissen 
zusammenhängen. 



 

 

 

Die Missionen von Rat auf Draht 

 
Die Missionen von SOS-Kinderdorf bilden die Basis für die Missionen von Rat auf Draht, in welchen der grundlegende Rahmen und die Werte 
unserer Tätigkeit abgebildet sind: 

 

 

Wir helfen Kindern, Jugendlichen und Eltern mit Beratung und Informationsangeboten, von Alltagssorgen bis hin zu Krisensituationen. 

Durch den kostenlosen Notruf 147 und unsere digitalen Beratungs- und Informationsangebote ermöglichen wir vertrauliche und leicht erreichbare 
Hilfe. 

 

Wir unterstützen Kinder und Jugendliche auf ihrem Weg in eine selbstbestimmte Zukunft und Eltern, die Beziehung zu ihren Kindern zu 
stärken. 

Entlastung schaffend, Kompetenz fördernd, Chancen eröffnend und nachhaltig stärkend. 
 

Wir widmen Kindern, Jugendlichen und Eltern unsere Aufmerksamkeit und setzen uns mit ihren Lebenswelten auseinander. 

Wir stehen ihnen zur Seite: wertschätzend, achtsam und empathisch. 
 

Wir setzen uns für Kinder- und Menschenrechte ein. 

Aufklärend, schützend, aktiv und couragiert. 



 

 

 

Präventive Maßnahmen für den Kinderschutz 

 
 

1. Offene Kommunikations- und Reflexionskultur 

 
Es ist unsere Überzeugung, dass eine offene, wertschätzende und unterstützende Kommunikations- und Reflexionskultur innerhalb der 

Organisation eine der effektivsten präventiven Maßnahmen zum Kinderschutz ist. Wenn Unsicherheiten oder Problemlagen von 

Mitarbeiter*innen offen angesprochen und in wertschätzender und unterstützender Weise reflektiert werden können, dann kann 

frühzeitig gemeinsam ein hilfreicher Umgang erarbeitet werden und mögliche Schädigungen verhindert werden. Alle Mitarbeiter*innen 

von Rat auf Draht sind in der Verantwortung für den Erhalt dieser Kommunikations- und Reflexionskultur Sorge zu tragen. 

 

2. Angebote zur Reflexion 

 
Eine offene, wertschätzende und unterstützende gelebte Reflexionskultur braucht Angebote und Möglichkeiten diese wahrnehmen zu 

können. Die Tätigkeit der Mitarbeiter*innen im Rahmen des Notrufs und der schriftlichen Beratungsangebote von Rat auf Draht ist durch 

eine hohe Frequenz von intensiven Beratungen mit vulnerablen und von Krisen betroffenen Kindern und Jugendlichen gekennzeichnet. 

Durch diese Besonderheit dieser Tätigkeit kommt für Mitarbeiter*innen die Möglichkeit des Austausches und der Reflexion der eigenen 

Tätigkeit besonderer Stellenwert zu. Im Wissen um die Bedeutung dieser Reflexionsmöglichkeiten stellt Rat auf Draht eine Vielzahl von 

Angeboten bereit: 

• Teamsupervision: Diese ist für alle Mitarbeiter*innen mit Kontakt zu Kindern und Jugendlichen einmal pro Monat wahrzunehmen. 

Die Teamsupervision wird durch eine*n externe*n fachlich qualifizierte*n Supervisor*in geleitet. 

• Einzelsupervision: Im Bedarfsfall wird Mitarbeiter*innen von der Organisation die Inanspruchnahme einer Einzelsupervision durch 

eine*n externe*n fachlich qualifizierte*n Supervisor*in ermöglicht. 

• Supervision und Betreuung für Praktikant*innen: Auszubildende Praktikant*innen haben durch Mitarbeiter*innen, die für deren 

Betreuung zuständig sind, verbindliche Angebote zum Austausch und zur Reflexion. Die Angebote umfassen eine Supervision, 

Sitzungen und Austauschmöglichkeiten mit anwesenden Mitarbeiter*innen oder Praktikantenbetreuer*innen. 

• Intervision und Teamsitzung bieten einen regelmäßigen Rahmen für klärenden Austausch und Reflexionen 

• Debriefing: Bei der Dienstübergabe am Notruf ist Zeit für das Nachbesprechen von Gesprächen mit Kolleg*innen vorgesehen. 



 

 

 

• Kinderschutzbeauftragte stehen als vertrauensvolle Ansprechpersonen für Anliegen, die den Kinderschutz betreffen, zur Verfügung 

• Teamleitung: Bei Bedarf von Austausch und Rückfragen besteht für Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, mit der Teamleitung 

Kontakt aufzunehmen. 

 

 

3. Einführung in die Kinderschutzrichtlinien 

 
Alle Mitarbeiter*innen erhalten eine Einführung in die Kinderschutzrichtlinien von Rat auf Draht. Bei der Aufnahme von auszubildenden 

Praktikant*innen erfolgt die Einführung durch die Praktikumsbeauftragten, bei der Aufnahme von anderen Mitarbeiter*innen durch die 

Kinderschutzbeauftragten. Alle Mitarbeiter*innen erhalten die Kinderschutzrichtlinien in schriftlicher Form und bestätigen deren 

Verbindlichkeit durch ihre Unterschrift. 

 

4. Qualitätssicherung durch Fortbildungen und Leitfäden 

 
Zur Qualitätssicherung in den Beratungsangeboten werden für Mitarbeiter*innen regelmäßig Fortbildungen durchgeführt, die auch 

Anliegen und Themenbereiche des Kinderschutzes umfassen. Ebenfalls der Qualitätssicherung in den Beratungsangeboten dienen für 

Mitarbeiter*innen erstellte Leitfäden zu einzelnen Beratungsthemen (Leitfaden „Zum Umgang mit Gewalt“, Leitfaden „Suizidalität“). 

 

5. Internes Qualitätsaudit 

 
Die strukturierte Überprüfung des Umsetzungsgrades der qualitätsrelevanten Merkmale und pädagogischen Qualitätsstandards erfolgt alle 

2 Jahre durch ein umfassendes internes Qualitätsaudit der Qualitätssicherung von SOS-Kinderdorf. Beteiligt sind neben der 

Geschäftsleitung, die Abteilungsleitung und die Mitarbeiter*innen. Festgestellte Verbesserungsnotwendigkeiten und –potenziale werden 

in Form von verbindlichen Qualitätssicherungsvereinbarungen formuliert und deren Umsetzung – z.B. im „Audit-Check“ im 

darauffolgenden Jahr entsprechend überprüft. 



 

 

 

6. Datenschutz als Maßnahme des Kinderschutzes 

 
Rat auf Draht sichert Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Beratungsangebote Vertraulichkeit und die Möglichkeit zur Anonymität zu. 

Diese Grundhaltung ist in den Missionen von Rat auf Draht festgelegt. Sie ermöglicht, dass Kinder und Jugendliche eine professionelle Hilfe 

in Anspruch nehmen können, die sie anderweitig aus Angst vor möglichen Konsequenzen nicht wahrnehmen. Insofern kommt dem 

Datenschutz von Kindern und Jugendlichen größte Bedeutung zu. Daten werden so sparsam wie möglich erhoben, wobei die 

Verhältnismäßigkeit zu den Inhalten der Beratung berücksichtigt wird. Daten von Kindern und Jugendlichen werden grundsätzlich nicht 

nach außen weitergegeben. Ausnahmen können bestehen, wenn sie dies wünschen oder zur Abwendung einer akuten Lebensgefahr oder 

schwerwiegenden Körperverletzung, sofern keine anderen Interventionen zur Abwendung dieser Gefahren in Betracht kommen. Die 

grundlegenden Rahmenbedingungen des Datenschutzes sind in der Datenschutzerklärung auf der Webseite https://www.rataufdraht.at 

veröffentlicht. 

7. Präventive Maßnahmen für den Kinderschutz bei der Aufnahme von Praktikant*innen und neuen 

Mitarbeiter*innen Bewerbung und Auswahl der Praktikant*innen 

Rat auf Draht ist eine anerkannte Praktikumsstelle für den Erwerb praktisch-fachlicher Kompetenzen im Rahmen der Ausbildung zur*zum 
Klinischen- und Gesundheitspsycholog*in, des Psychologiestudiums, für das Propädeutikum und die Ausbildung zur*zum Lebens- und 
Sozialberater*in. In Ausnahmefällen können auch Bewerber*innen aus einem anderen Ausbildungsbereich für ein Praktikum 
aufgenommen werden. 

Freie Praktikumsstellen werden auf der Homepage des Trägervereins SOS-Kinderdorf veröffentlicht. Neben einem klaren Arbeitsprofil wird 
über das Bestehen der Kinderschutzrichtlinie informiert, die ab dem Praktikumsantritt verpflichtend einzuhalten sind. 

Rat auf Draht verfügt über ein klares Prozedere bei der Neuaufnahme von Praktikant*innen. 

Das Mindestalter für ein Praktikum beträgt 22 Jahre. Vorerfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen sowie Engagement und 
Motivation für die Mitarbeit bei Rat auf Draht sind wichtige Auswahlkriterien. Eine erste Kontaktaufnahme mit den Bewerber*innen erfolgt 
durch die Praktikumsbeauftragten. Diese treffen eine Vorauswahl und laden geeignete Kandidat*innen zu einem persönlichen Hearing vor 
dem Rat auf Draht Team ein, das konsensual entscheidet, ob eine Mitarbeit möglich ist. Die Auswahl innerhalb des Hearings erfolgt anhand 
der Kriterien Fachwissen, Lernbereitschaft, Fähigkeit zur Empathie und Abgrenzung sowie Passung zum Team. 

http://www.rataufdraht.at/


 

 

 

Einschulung der Praktikant*innen 

Bei der Aufnahme neuer Praktikant*innen muss eine Strafregisterbescheinigung der Kinder- und Jugendfürsorge vorgelegt und eine 
Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet werden. Die Praktikumsbeauftragten nehmen eine Einführung in die Kinderschutzrichtlinie von 
Rat auf Draht vor, deren Verbindlichkeit die Praktikant*innen durch ihre Unterschrift bestätigen. 

Nach einer mehrwöchigen Zuhörphase beginnen die Praktikant*innen mithilfe zweier Buddys (Berater*innen des Rat auf Draht-Teams) 
ihre Beratungstätigkeit. Die Buddys reflektieren Beratungsgespräche, geben Informationen und Anregungen und können bei Bedarf die 
Beratung übernehmen. Zusätzlich erhalten die Praktikant*innen zahlreiche thematische Skripten zu Problemfeldern von Kinder und 
Jugendlichen zur Bearbeitung. Die Praktikant*innen werden angeleitet die Mission und Beratungsrichtlinien von Rat auf Draht zu 
verinnerlichen. 

Nach der circa sechswöchigen praktischen Einschulung evaluieren die Praktikumsbeauftragten die Eignung der Kandidat*innen. 

Praktische Arbeit und Qualitätssicherungsmaßnamen während des Praktikums 

Praktikant*innen haben im Regelbetrieb nicht alleine Telefondienst, um im Notfall ein Gespräch an die Berater*in abgeben zu können. 
Dadurch bietet sich die Möglichkeit herausfordernde Gespräche mit der diensthabenden Kolleg*in im Anschluss zu reflektieren und zu 
besprechen. In seltenen Ausnahmesituationen können Praktikant*innen, deren Praktikum bereits fortgeschritten ist, alleine einen 
Telefondienst absolvieren. Als Backup ist aber jederzeit ein*e Berater*in oder die Leitung von Rat auf Draht erreichbar. 

Die Qualitätssicherungsmaßnahmen im Praktikant*innen-Betrieb beinhalten das regelmäßige Kontakthalten mit den 
Praktikumsbeauftragten, die Teilnahme an Fach- und Fortbildungsseminaren, die Teilnahme an Team-Supervisionen und Team-Sitzungen 
einmal im Quartal sowie die monatliche Teilnahme an Praktikant*innen-Supervisionen und Praktikant*innen-Besprechungen. 

 

 

Bewerbung und Auswahl neuer Mitarbeiter*innen 

Das Anstellungs- und Auswahlverfahren ist stellenspezifisch und abhängig davon, inwieweit es bei der zu besetzenden Stelle zu einer 
Beratungstätigkeit mit Kindern und Jugendlichen kommt. Freie Stellen werden auf der Homepage des Trägervereins SOS-Kinderdorf 
veröffentlicht. Die Rekrutierung neuer Mitarbeiter*innen erfolgt anhand klar vorgegebener Kriterien, unter Berücksichtigung von 
Kinderschutzthemen. Für eine Beratungstätigkeit sind eine psychosoziale Grundausbildung, Engagement und Motivation wichtige 
Auswahlkriterien. 



 

 

 

Bei Bewerbungsgesprächen für eine freie Stelle als Berater*in werden die Kriterien Fachwissen, Lernbereitschaft, Fähigkeit zur Empathie 
und Abgrenzung sowie Passung zum Team herangezogen. 

Jede*r neue Mitarbeiter*in ist verpflichtet eine Strafregisterbescheinigung der Kinder- und Jugendfürsorge vorzulegen, das keinerlei 
einschlägige Vorstrafen und Tätigkeitsverbote enthält. Zusätzlich erhalten alle neuen Mitarbeiter*innen von den Kinderschutzbeauftragten 
eine Einführung in die Kinderschutzrichtlinien, deren Verbindlichkeit sie durch ihre Unterschrift bestätigen. Mitarbeiter*innen, die in der 
Beratung tätig sein werden, müssen eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnen. 

Neue Mitarbeiter*innen, die in der Beratung tätig sind, durchlaufen eine vergleichbare Einschulungsphase wie im Praktikumsbetrieb. 
 

 

Kinderschutzbeauftragte 

Aufgabenbereich der Kinderschutzbeauftragten 

• Die Kinderschutzbeauftragten sind die zuständigen Ansprechpersonen bei Verdachtsmeldungen zu Grenzverletzungen und Übergriffen durch 

Mitarbeiter*innen auf Kinder und Jugendliche oder bei Missachtung der Kinderschutzrichtlinien. Sie gehen den Verdachtsmeldungen nach, führen 

Gespräche mit Beteiligten, schätzen Risiken ab und leiten ggf. Schutzmaßnahmen ein. Zur Klärung und zur Lösungsfindung können problematische 

Vorkommnisse von Kinderschutzbeauftragten auch in Teamsupervisionen, Teamsitzungen oder Intervisionssitzungen angesprochen werden. Die 

Kinderschutzbeauftragten informieren die Teamleitung und bei Verdachtslagen gegenüber Auszubildenden die Praktikumsbeauftragten und tauschen 

sich mit ihnen aus. Sie überlegen geeignete Maßnahmen und beobachten den Verlauf. Die Teamleitung informiert bei Übergriffen und strafbaren Formen 

der Gewalt jedenfalls die Geschäftsführung. Die Kinderschutzbeauftragten dokumentieren Verdachtsabklärungen in datenschutzkonformer Weise mit 

dem dafür vorgesehenen Formblatt. 

• Bei Befangenheit eines*einer Kindesschutzbeauftragten wird die Teamleitung informiert und die Tätigkeit ruhend gestellt. 

• Die Kinderschutzbeauftragten stehen für vertrauensvollen Austausch bei Fragen im Zusammenhang mit Kinderschutz zur Verfügung. 

• Die Kinderschutzbeauftragten sind die zuständigen Ansprechpersonen zur Klärung und Implementierung von Kinderschutzmaßnahmen bei Projekten und 

Kooperationen mit anderen Einrichtungen, bei denen es zu Kontakten mit Kindern und Jugendlichen kommt. 

• Die Kinderschutzbeauftragten haben die Aufgabe sich für Anliegen des Kinderschutzes und zur Bewusstseinsbildung innerhalb der Organisation zu 

engagieren. 

• Die Kinderschutzbeauftragten haben die Aufgabe, die Kinderschutzrichtlinie mindestens einmal im Jahr auf ihre Aktualität zu überprüfen und in 

Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern laufend weiterzuentwickeln. 



 

 

 
 
 

Bestellmodus der Kinderschutzbeauftragten 

Zwei Kinderschutzbeauftragte und ein*e Ersatz-Kinderschutzbeauftragte*r werden in einer Teamsitzung oder Intervision von den Mitarbeiter*innen für eine 

Dauer von 5 Jahren gewählt. Mitarbeiter*innen können hier ihr Interesse an der Funktion des*der Kinderschutzbeauftragten bekannt geben. Bei einer größeren 

Zahl an Interessent*innen erfolgt die Wahl durch eine geheime Abstimmung. Die gewählten Mitarbeiter*innen werden durch die Geschäftsführung von Rat auf 

Draht in ihrer Funktion bestätigt. 

Der*die Ersatz-Kinderschutzbeauftragte übernehmen bei folgenden Anlässen die Funktion des*der Kinderschutzbeauftragten: 

• Ausscheiden des*der Kinderschutzbeauftragten aus dem Betrieb 

• Als Karenzvertretung für den*die Kinderschutzbeauftragte*n für die Dauer der Karenz 

• Bei Befangenheit eines*einer Kinderschutzbeauftragten für die Dauer der Abklärung 

• Bei längerem Urlaub von Kinderschutzbeauftragten, sofern Anlassfälle eine Notwendigkeit ergeben 

 

Verhaltenskodex 

Der Verhaltenskodex gilt für Mitarbeiter*innen im Kontakt mit allen Klient*innen von Rat auf Draht. 

Im Rahmen einer Mitarbeit oder Zusammenarbeit mit Rat auf Draht gelten folgende Verhaltensrichtlinien: 

1. Jegliche Form von Gewalt ist zu unterlassen (siehe Definitionen von Gewalt) 

2. Kinderschutz ist ein Anliegen, das gemeinsam von allen Mitarbeiter*innen getragen werden muss. Alle Mitarbeiter*innen stehen in der Verantwortung 

bei Grenzüberschreitungen, Übergriffen, strafbaren Formen von Gewalt und bei Nicht-Einhaltung der Kinderschutzrichtlinien gemäß den 

Ablaufdiagrammen aktiv zu werden. 

3. Kontakte zu Klient*innen von Rat auf Draht finden nur über die Beratungs- und Kommunikationskanäle von Rat auf Draht statt, ggf. im Rahmen von 

Workshops oder Projekten. Private Kontaktaufnahmen zu Klient*innen sind untersagt. Private Kontaktversuche von Klient*innen sind umgehend der 

Teamleitung und den Kinderschutzbeauftragten mitzuteilen. 

4. Sexuelle Kontakte zu Kindern und Jugendlichen sind untersagt und strafbar. 

5. Mitarbeiter*innen verpflichten sich sorgsam mit von Kindern und Jugendlichen anvertrauten Inhalten und Informationen umzugehen und gemäß der 

unterzeichneten Verschwiegenheitsverpflichtung nicht nach außen zu tragen. 

6. Mitarbeiter*innen verpflichten sich zu einem sorgsamen Umgang mit eigenen persönlichen Informationen in den Beratungsangeboten, sodass 

Kontaktaufnahmen durch Klient*innen abseits der Beratungs- und Kommunikationsangebote von Rat auf Draht, möglichst vermieden werden können. 

7. Mitarbeiter*innen verpflichten sich, für die Dauer ihrer Tätigkeit bei Rat auf Draht, Klient*innen nicht für eigene selbstständige berufliche Tätigkeiten 

(z. B. selbstständige Psychotherapie oder selbstständige klinisch psychologische Behandlung, selbstständige Lebens- oder Sozialberatung) anzuwerben. 

Mitarbeiter*innen verpflichten sich, nach Beendigung ihres Dienstverhältnisses bei Rat auf Draht für die Dauer von einem Jahr keine regelmäßig 



 

 

betreuten Klient*innen in selbständige psychosoziale Tätigkeit zu übernehmen. 

8. Verhaltensrichtlinien bei der Nutzung digitaler Medien 

• Im Bereich digitaler Medien existiert eine große Vielfalt von Kommunikationsplattformen, die sich u.a. hinsichtlich Öffentlichkeit/Privatheit 

oder Formen der Interaktionsmöglichkeiten unterscheiden. Mitarbeiter*innen von Rat auf Draht haben die Möglichkeit für private oder 

anderweitige berufliche Tätigkeiten auch öffentliche Social Media Angebote zu nutzen. 

• Kontakte zu Klient*innen über derartige private oder anderweitige berufliche digitale Medien stellen jedoch ein Risiko im Bereich des 

Kinderschutzes dar. Sie bieten Raum für Übergriffe und können zu problematischen Interaktionen, Missverständnissen oder auch zu Vorwürfen 

oder Verdachtslagen gegenüber Mitarbeiter*innen führen. 

• Zur Reduktion derartiger Risiken bestehen folgende Verhaltensrichtlinien für Mitarbeiter*innen: 
 

o Mitarbeiter*innen von Rat auf Draht verpflichten sich für den Zeitraum ihrer Tätigkeit bei Rat auf Draht und für eine Schutzfrist von 

einem Jahr nach Beendigung ihrer Tätigkeit bei Rat auf Draht keinen Kontakt zu Klient*innen über private oder anderweitige digitale 

Medien, von sich aus anzubahnen, sofern diese als Klient*innen von Rat auf Draht erkennbar sind. 

o An Mitarbeiter*innen herangetragene Kontaktwünsche von Klient*innen in privaten oder anderweitigen beruflich genutzten digitalen 

Medien sind abzulehnen und sollen mit einer verständlichen Erklärung dieser Kinderschutz-Verhaltensrichtlinie begleitet sein. 

o Eine eindeutige Identifizierung von Klient*innen ist in digitalen und sozialen Medien nicht immer möglich. Für den Fall, dass 

Mitarbeit*innen erkennen, dass ein Kontakt zu Klient*innen in privaten oder anderweitigen beruflichen digitalen Medien besteht, ist 

dies den Kinderschutzbeauftragten oder der Teamleitung mitzuteilen. 

 
9. Bei Anfragen von Journalist*innen ist die Teamleitung in Zusammenarbeit mit der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit von SOS-Kinderdorf zuständig. 

Mitarbeiter*innen von Rat auf Draht sind angehalten, journalistische Anfragen an diese Stellen weiterzuleiten bzw. mit diesen Stellen eine Abklärung 

vor Erteilung von Auskünften durchzuführen. Sofern bei einer Verletzung der Kinderschutzrichtlinie die Möglichkeit besteht, dass Betroffene oder 

andere externe Personen eine Meldung an die Medien machen könnten, ist von den Kinderschutzbeauftragten bzw. der Teamleitung die Abteilung für 

Krisenkommunikation von SOS-Kinderdorf bereits präventiv einzubeziehen. 

10. Beschwerdemanagement 

• Damit Kinderschutz gut funktionieren kann, finden wir es wichtig, Kindern und Jugendlichen, die Möglichkeit zu geben, sich bei Fehlverhalten, 

Übergriffen oder anderen Missständen zu beschweren. Als zentraler Beschwerdeweg dient die öffentliche Mailadresse 147@rataufdraht.at, die 

auf der öffentlichen Webseite aufscheint. 

• Sofern Beschwerden über die Beratungsangebote oder sozialen Medien von Rat auf Draht an Mitarbeiter*innen herangetragen werden, sind 

diese Mitarbeiter*innen angehalten, diese Beschwerdemöglichkeit über die Mailadresse Kindern und Jugendlichen mitzuteilen. 

• Beschwerden, die Anliegen des Kinderschutzes zum Inhalt haben, sind umgehend an die Kinderschutzbeauftragten weiterzuleiten, damit diese 

Verdachtsabklärungen durchführen können. 

mailto:147@rataufdraht.at


 

 

 

Ablauf bei Verdacht auf Gewalt und Verstößen gegen den Verhaltenskodex 

Differenzierung zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlichen Formen von Gewalt 

 
Im Ablauf möglicher Maßnahmen bei Verstößen gegen unsere Kinderschutzrichtlinie wollen wir zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und 
strafrechtliche Formen von Gewalt unterscheiden (siehe dazu Zartbitter e. V. (2010), Ursula Enders, Yücel Kossatz, Martin Kelkel, Bernd Eberhardt: 
Zur Differenzierung zwischen Grenzverletzungen, Übergriffen und strafrechtlich relevanten Formen der Gewalt im pädagogischen Alltag). Diese 
Unterscheidung hat zum Ziel passgenaue Maßnahmen im Ablauf bei Verstößen gegen die Kinderschutzrichtlinie setzen zu können. 

 
Grenzverletzungen sind Verhaltensweisen gegenüber Kindern und Jugendlichen, die deren persönliche Grenzen im Kontext unseres 
Beratungsangebots überschreiten. Grenzverletzungen werden ungeplant und unbeabsichtigt verübt. 

 

Beispiele von Grenzverletzungen in einem Beratungskontext: 

• Einmaliges und unbeabsichtigtes Bloßstellen oder Abwerten 

• Unpassende Äußerungen durch die emotionale Involviertheit von Berater*innen (z. B. Gegenübertragung von Affekten) 

• Unpassende Abgrenzung gegenüber Verhaltensweisen oder Forderungen von Kindern und Jugendlichen, die nicht erfüllbar sind 

 
Übergriffe unterscheiden sich von Grenzverletzungen dadurch, dass sie nicht zufällig oder aus Versehen, sondern vorsätzlich oder wiederholt 
geschehen. Sie zeugen von mangelndem Respekt gegenüber Kindern und Jugendlichen und resultieren aus persönlichen und fachlichen Defiziten 
oder einer gezielten Desensibilisierung zur Vorbereitung eines Machtmissbrauchs oder sexuellen Missbrauchs. 

 
Beispiele von Übergriffen in einem Beratungskontext: 

• Häufiges Bloßstellen oder Abwerten 

• Sexistische oder rassistische Abwertungen 

• Anbahnung privater Kontakte zu Klient*innen 

• Geheimhaltungsgebote seitens der Berater*innen 

• Sexualisierung der Beratungsinhalte unter Missachtung der professionellen Rolle 



 

 

 

Strafrechtliche Formen von Gewalt 

Zu den strafrechtlichen Formen von Gewalt zählen jene Formen von Gewalt, die im österreichischen Strafgesetzbuch (StGB) geregelt sind. Besondere Relevanz 

haben hier die Gesetze zu den strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung (§§ 201 – 221 StGB), strafbare Handlungen gegen 

Leib und Leben (§§ 75 – 95 StGB), Gefährliche Drohung (§ 107 StGB) und strafbare Handlungen gegen die Ehre (§§ 111 – 117 StGB). 

Beispiele strafbarer Formen von Gewalt in einem Beratungskontext: 

• Sexuelle Handlungen mit Klient*innen 

• Anbahnung von Sexualkontakten zu Unmündigen 

• Drohungen durch Mitarbeiter*innen mit der Absicht Kinder und Jugendliche in Furcht und Unruhe zu versetzen 

• Verleitung zum Selbstmord oder Hilfeleistung beim Selbstmord 

Ablauf bei Verdacht auf Grenzverletzungen 

Ein*e Mitarbeiter*in, der*die eine verbale oder schriftliche Grenzverletzung gegenüber Klient*innen durch eine*n andere*n Mitarbeiter*in beobachtet, steht in 

der Verantwortung, in einer oder mehreren der folgenden Weisen darauf zu reagieren: 

• Direktes Ansprechen der Beobachtung mit dem*der grenzverletzenden Mitarbeiter*in mit dem Versuch einer Klärung und Vereinbarung der weiteren 

Vorgehensweise. Bei der Erörterung der Vorgehensweise kann z. B. ein Abgeben der Beratung an eine*n andere*n Mitarbeiter*in in Betracht gezogen 

werden. Die Grenzverletzung durch eine*n Mitarbeiter*in sollte – sofern noch möglich – mit dem*der Klient*in besprochen und korrigiert werden. 

• Einbringung der beobachteten Grenzverletzung zur Reflexion in eine Supervision, Teamsitzung oder Intervision 

• Informieren der Teamleitung 

• Informieren der Praktikumsbeauftragten bei beobachteten Grenzverletzungen durch Praktikant*innen 

• Informieren der Kinderschutzbeauftragten. Das Informieren der Kinderschutzbeauftragten kann direkt oder anonym über die Mailadresse 

kinderschutz@rataufdraht.at erfolgen. 
 

Die Kinderschutzbeauftragten können bei Bedarf durch die Teamleitung und Praktikumsbeauftragten einbezogen werden. 

Die Aufgabe der Kinderschutzbeauftragten ist es, mit betroffenen Mitarbeiter*innen Klärungsgespräche zu führen als auch adäquate Umgangsformen und 

Maßnahmen zu erarbeiten, die grenzverletzendes Verhalten in Zukunft verhindern können. Insbesondere können hierzu auch Reflexions- oder 

Schulungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter*innen in Frage kommen. Die Kinderschutzbeauftragten klären, ob eine Erörterung und Korrektur der 

Grenzverletzung mit betroffenen Klient*innen möglich ist. 

mailto:kinderschutz@rataufdraht.at


 

 

 

1 Ablaufdiagramm Grenzverletzung 
 

 



 

 

 
 
 

Ablauf bei Übergriffen und strafbaren Formen von Gewalt 

Erfahren Mitarbeiter*innen von einem Übergriff, einer strafbaren Form von Gewalt oder einer Verletzung der Kinderschutzrichtlinie, sind sie angehalten so 

rasch wie möglich die Kinderschutzbeauftragten davon zu informieren. Die Kinderschutzbeauftragten informieren die Teamleitung und sofern 

Praktikannt*innen involviert sind auch die Praktikumsbeauftragten. 

Die Aufgabe der Kinderschutzbeauftragten ist es, mit Beteiligten Klärungsgespräche zu führen, diese in datenschutzkonformer Weise zu dokumentieren und 

Maßnahmen vorzuschlagen. Im Zuge einer Verdachtsabklärung informieren die Kinderschutzbeauftragten die Teamleitung laufend über Ergebnisse und können 

geeignete Maßnahmen vorschlagen. 

Die Teamleitung entscheidet über die Umsetzung von Maßnahmen, in welche die Kinderschutzbeauftragten einbezogen werden können. Zum Schutz 

betroffener Kinder und Jugendlicher können verbindliche Anweisungen oder eine Dienstfreistellung für den*die unter Verdacht stehende*n Mitarbeiter*in 

durch die Teamleitung zum Tragen kommen, die die gesetzten Maßnahmen und deren Grundlagen dokumentiert. Die Teamleitung informiert bei derartigen 

Verdachtsfällen immer die Geschäftsführung und klärt, ob die Abteilungen der Krisenkommunikation und Öffentlichkeitsarbeit einzubeziehen sind, und 

erstattet bei strafbaren Delikten eine Anzeige. 

Anspruch auf Rehabilitation 

Stellt sich als Ergebnis einer Verdachtsabklärung gegenüber Mitarbeiter*innen von Rat auf Draht heraus, dass ein Verdacht unbegründet war, 

haben Mitarbeiter*innen Anspruch auf vollständige Rehabilitation. Der Anspruch auf Rehabilitation umfasst zumindest teaminterne 

Rehabilitation, Rehabilitation gegenüber einbezogenen Abteilungen von SOS-Kinderdorf und Rehabilitation gegenüber externen involvierten 

Stellen. 



 

 

 

2 Ablaufdiagramm Übergriff, strafbare Form von Gewalt oder Verletzung der Kinderschutzrichtlinie 
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Kinderschutzrichtlinien für die Öffentlichkeitsarbeit und die Arbeit mit sozialen Medien 

Die Arbeit von Rat auf Draht ist vielfach dadurch gekennzeichnet, dass Kinder Not- und Problemlagen an den telefonischen 

Notruf und die schriftlichen Beratungsangebote herantragen. Die Identifizierung von Problembereichen in der Lebenswelt von 

Kindern und Jugendlichen ermöglichen es, im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit, für Anliegen und gesellschaftliche 

Veränderungen, die dem Wohl von Kindern dienen, einzutreten. Insofern stellen die Öffentlichkeitsarbeit und die Arbeit mit 

sozialen Medien wichtige Instrumente dar, die auch für Kindeswohl und Kinderschutz genutzt werden sollen. 

In der Öffentlichkeitsarbeit und der Arbeit mit sozialen Medien erachten wir es für wichtig, folgende Grundsätze zu beachten: 

• Alle von Rat auf Draht verfassten Medieninhalte wahren die Würde der dargestellten Personengruppen. Eine 

Reduzierung auf Opferrollen oder andere stereotype Rollen wird vermieden. Kinder und Jugendliche sollen in der Vielfalt 

ihrer Persönlichkeiten und Potenziale dargestellt werden. 

• Am Notruf und in den schriftlichen Beratungsangeboten sichert Rat auf Draht Kindern und Jugendlichen 

Vertraulichkeit und die Möglichkeit zur Anonymität zu. Medieninhalte dürfen keinesfalls den Eindruck erwecken, 

dass Vertraulichkeit und Anonymität nicht gewährleistet sind. Bei Medieninhalten, die sich auf unsere Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen bezieht, kann dies z. B. vermieden werden durch: 

o eine Darstellung in allgemeiner Form 

o einen Hinweis, dass es sich um eine verfremdete Darstellung handelt 

o keine Darstellung von Inhalten, anhand derer einzelne Klient*innen identifizierbar sind 

o keine Darstellung von Inhalten, anhand derer Klient*innen den Eindruck gewinnen könnten, dass vertrauliche 
Inhalte weitergegeben wurden 

• Rat auf Draht verwendet in der Medienarbeit vorwiegend Bilder von Agenturen oder öffentliche Bilder mit Creative 

Common Lizenzen. Bei der Verwendung von Bildern ist darauf zu achten, dass die Würde der dargestellten Personen 

geschützt wird und ihnen keine bloßstellenden Eigenschaften zugeschrieben werden. 

• Wir setzen voraus, dass die Medienarbeit nach den Grundsätzen des Ehrenkodex der österreichischen Presse verrichtet 

wird, insbesondere im Falle von Medieninhalten zur Thematik Suizidalität der Leitfaden zur Berichterstattung über Suizid 

des Kriseninterventionszentrums Wien berücksichtigt wird. Ehrenkodex der österreichischen Presse 

Leitfaden zur Berichterstattung über Suizid 
 

  

https://www.presserat.at/show_content.php?sid=3
https://www.suizidpraevention.at/pdf/leitfaden.pdf
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KINDERSCHUTZRICHTLINIE 
 
 

Kinderschutz zielt darauf ab, ein schützendes und stärkendes 

Lebensumfeld für Kinder und Jugendliche zu schaffen und im Sinne 

der Kinderrechte vor Gewalt und Ausbeutung zu schützen. 

 
Ziel der Kinderschutzrichtlinie von SOS-Kinderdorf ist es, die 

Kinderrechte gemäß der UN-Kinderrechtskonvention und vor allem 

das Wohl und den Schutz von Kindern und Jugendlichen, als 

Grundlage allen Handelns von 

SOS-Kinderdorf voranzustellen und damit insbesondere Kinder und 

Jugendliche vor Gewalt zu schützen. 

 
Die Kinderschutzrichtlinie ist als zentrales und für alle gültiges 

Grundsatzpapier formuliert, das in vielen Bereichen der Organisation 

bereits gelebte Praxis ist. In einzelnen Organisationseinheiten ist die 

Kinderschutzrichtlinie handlungsweisend für die weitere Aufbau- und 

Entwicklungsarbeit, die noch zu leisten bzw. auszubauen ist. 
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EINLEITUNG 

Grenzverletzendes Verhalten, Übergriffe und Gewalt können überall dort 

passieren, wo Erwachsene mit Kindern und Jugendlichen leben oder 

arbeiten. Kinderschutzrichtlinien und Qualitätsstandards sind somit für 

Organisationen, die mit und für Kinder und Jugendliche und deren 

Bezugssystemen arbeiten, unerlässlich. 

 
Die Kinderschutzrichtlinie von SOS-Kinderdorf ist mehr als eine Richtlinie für 

die unmittelbare Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sie ist vor allem ein 

laufender Organisationsentwicklungsprozess. Denn wir als Organisation 

setzen uns in unserer Gesamtheit laufend mit möglichen Risiken für Kinder 

und Jugendliche in den Angeboten und vielfältigen Leistungen auseinander. 

Um diesen identifizierten Risiken zu begegnen, definieren wir Maßnahmen, 

die für alle Ebenen der Organisation gelten. 

 
 
Im Rahmen dieses laufenden Prozesses 
 

werden dem gesamten Team von SOS-Kinderdorf Österreich etwaige Risiken 

bewusstgemacht, 

wird eine klare Haltung zu Kinderschutz und gegen Gewalt 

eingenommen, 

ist der rechtliche Rahmen definiert, 

sind Verantwortlichkeiten und Abläufe fixiert, Einstellungskriterien festgelegt, 

Verhaltensrichtlinien bzw. ein Verhaltenskodex formuliert sowie 

ein Beschwerdemanagement entwickelt und ein 

Interventionsplan erarbeitet. 
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All diese Aspekte haben eine gemeinsame handlungsleitende 

Verbindung – die Kinderschutzrichtlinie von SOS-Kinderdorf. 

 
Diese Kinderschutzrichtlinie ist als gemeinsames „Dach“ aller 

Kinderschutzaktivitäten zwar neu, zahlreiche Qualitätsstandards, 

Leitlinien und strategische Grundsätze zum Kinderschutz bestehen bei 

SOS-Kinderdorf jedoch bereits langjährig. 

 
Die gesamte Organisation beschäftigt eine Vielzahl an Mitarbeiter*innen mit 

einer Vielfalt an Zuständigkeiten und Aufgaben. Mit der Erweiterung der 

verbindlichen Richtlinie auf tatsächlich alle Ebenen und Funktionsbereiche, soll 

ein gemeinsames Verständnis gestärkt und Kinderschutz als Grundlage 

allen Handelns in der gesamten Organisation noch mehr verankert und 

gesichert werden. 
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GRUNDLAGEN 

 
Rechtliche Grundlagen. Die Rechte von Kindern und Jugendlichen, 

einschließlich ihres Schutzes vor jeglicher Form von Gewalt, sind auf 

globaler, nationaler und regionaler Ebene in verschiedenen Konventionen 

und Gesetzen verankert.1,2,7
 

Die UN-Kinderrechtskonvention1 bildet den übergeordneten Bezugsrahmen 

der Kinderschutzrichtlinie von SOS-Kinderdorf. Die darin enthaltenen 

Grundprinzipien, die das Recht auf Gleichbehandlung, den Vorrang des 

Kindeswohls, das Recht auf Leben und persönliche Entwicklung, sowie die 

Achtung vor der Meinung des Kindes umfassen, sind selbstverständlicher Teil 

dieser Richtlinie. 

 
Darüber hinaus bezieht sich die Kinderschutzrichtlinie insbesondere auf 

folgende nationale rechtliche Bestimmungen: 

das Gewaltverbot in der Erziehung von 1989 

das Bundesverfassungsgesetz über die Rechte der Kinder von 2011 das 

Kinder- und Jugendhilfegesetz von 2013 

die Kinder- und Jugendhilfegesetze der Bundesländer die 

Jugendschutzgesetze der Bundesländer 

die Meldeverpflichtungen aus diversen Berufsgesetzen sowie auf 

diverse Bestimmungen aus dem Strafgesetzbuch 

 
In Anlehnung an die internationale SOS Children’s Villages Child Protection 

Policy3 werden auch internationale Entwicklungsprozesse zum 

Kinderschutz berücksichtigt. 
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Interne Grundlagen. Auf Basis des Leitbildes und der vier Säulen von 

SOS-Kinderdorf Österreich, sind es vor allem die folgenden internen 

Vorgaben und Grundsätze, die den Kinderschutz in der Organisation 

maßgeblich garantieren sollen: 

 
 
Klare Verhaltenskodizes von SOS-Kinderdorf gelten für alle 

Mitarbeiter*innen. So definiert der Verhaltenskodex5 klar professionelles 

Verhalten gegenüber Kindern und Jugendlichen und in anderen 

Arbeitsbereichen der Organisation (z. B. Umgang mit Macht und Positionen, 

verantwortungsvoller Umgang mit Informationen und Ressourcen). 

 
Die Führungsgrundsätze6 von SOS-Kinderdorf verpflichten unsere 

Führungskräfte eine sichere Umgebung herzustellen, um das Melden von 

Vorfällen und Vorwürfen möglich zu machen sowie deren konstruktive 

Bearbeitung sicherzustellen. 

Wichtige Erkenntnisse aus den Bearbeitungen münden schließlich auch in 

unseren Lernprozess, damit wir uns als Organisation weiterentwickeln und 

SOS-Kinderdorf vor allem für unser Kinder und Jugendlichen noch sicherer 

wird. 

 
Die Grundsätze des Risikomanagements von SOS-Kinderdorf legen 

Standards in allen Prozessen fest, die insbesondere in der unmittelbaren Arbeit 

mit Kindern und Jugendlichen wirksam sind (z. B. Pädagogische Standards zu 

klaren Verfahrenswegen bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdungen, das 

Einfordern von Strafregisterauszügen vor Dienstantritt, den Umgang mit 

Freiwilligen im Einsatz und Bestimmungen zu Datenschutz und Vertraulichkeit). 
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KINDERSCHUTZ = SCHUTZ VOR GEWALT 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Formen von Gewalt: Die Kinderschutzrichtlinie von SOS-Kinderdorf 

verwendet einen breiten Gewaltbegriff und umfasst alle Formen von Gewalt, 

die die Rechte von Kindern und Jugendlichen auf körperliche und psychische 

Integrität verletzen. 

Dazu zählen körperliche Gewalt, sexualisierte Gewalt/sexueller Missbrauch, 

psychische und emotionale Gewalt, Vernachlässigung, traditionsbedingte 

Formen von Gewalt (z. B. das Rechtfertigen von Gewalt als Kultur- und 

Brauchtumspflege), Kinderhandel, strukturelle Gewalt durch Systeme mit 

ungleichen Machtverhältnissen und Chancen aufgrund bestimmter 

Diversitätsmerkmale (Alter, Geschlecht, Herkunft, u. a.). 

 
Regelungen zum Schutz vor allen Formen der Gewalt finden sich im 

Kindschaftsrecht (Kindeswohl und Gewaltverbot), in den Kinder- und 

Jugendhilfegesetzen des Bundes und der Bundesländer 

(Gefährdungsmeldung, Hilfeplanung), in den Gewaltschutzgesetzen 

(Wegweisung, Betretungsverbot, einstweilige Verfügung), im Strafrecht 

(Körperverletzung, sexueller Missbrauch, Zwangsverheiratung) und in 

diversen Verfahrensrechten (Beratung nach Außerstreitgesetz, Opferrechte 

nach der Strafprozessordnung)7. 
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ZIELSETZUNGEN 

Mit dieser Kinderschutzrichtlinie verpflichten wir uns dazu, die verbrieften 

Rechte von Kindern und Jugendlichen als Grundlage allen Handelns von 

SOS-Kinderdorf voranzustellen und damit Kinder und Jugendliche vor Gewalt 

zu schützen. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Umfassender Schutz. Eine Kinderschutzrichtlinie bewirkt, dass das Risiko 

für Kinder und Jugendliche, in der Organisation Gewalt ausgesetzt zu sein, 

radikal minimiert ist. 

Die klaren Vorgaben für das gesamte Team erhöhen zugleich auch den 

Schutz der Mitarbeiter*innen: alle kennen die Abläufe, wissen, was zu tun ist 

und wer zu informieren ist, wenn sie sich Sorgen um ein Kind oder einen 

Jugendlichen machen4 oder Aktivitäten als bedenklich einstufen. 

Somit ist auch die Organisation selbst geschützt - gerade in der 

Umsetzung des hohen gesellschaftlichen Auftrags „Jedem Kind ein 

liebevolles Zuhause“ zu ermöglichen. 

 

 

 

 

Kooperationspartner*innen. 
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KINDERSCHUTZ UMSETZEN 
 

 

Die Leitungsebene von SOS Kinderdorf Österreich bekennt sich klar zur 

Verantwortung, Kinderschutz in der Organisation zu leben und dass 

Schutzprozesse zur alltäglichen Kultur der Organisation gehören. 

 
Die dafür notwendigen Ressourcen – beispielsweise für entsprechende 

Fortbildungen, Supervisionen, Projekte u.a. - werden für alle Prozesse der 

Organisation mitgedacht, geplant und bereitgestellt und partizipativ mit den 

Mitarbeiter*innen sowie Kindern und Jugendlichen in der praktischen 

Umsetzung und zur Weiterentwicklung eingesetzt. 

 
Folgende Punkte, die unabdingbar sind und ineinandergreifen, 

ermöglichen einen gelebten Kinderschutz: 

 
► Bewusstsein schaffen - Schutz geht uns alle an 

 
„Kinderschutz geht uns alle an und steht an erster Stelle in der 

gesamten Organisation“. Mit diesem klaren Bekenntnis zeigen wir, dass wir 

Kinderschutz ernst nehmen und er in allem Handeln im Sinne der 

Querschnittsaufgabe integriert mitgedacht wird. 

Kinderschutz adressiert jede Person innerhalb der Organisation, sowie jede 

Person und Organisation, die mit uns als SOS-Kinderdorf in Kontakt steht. 

 
Hier leitet uns eine offene und verantwortungsbewusste Kultur des 

Miteinanders. Diese basiert auf einer geschützten, respektvollen und 

transparenten Kommunikation auf individueller und organisationaler Ebene. 
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► Schutz bedeutet Prävention - bevor etwas passiert 

 
Aktiver Kinderschutz beginnt bei präventiven Maßnahmen – an allen 

Stellen innerhalb der Organisation. Alle in und mit SOS-Kinderdorf- Tätigen 

verpflichten sich, sich aktiv mit Kinderschutz auseinander zu setzen. Wir 

unterstützen zudem unsere Partner*innen der Organisation proaktiv in der 

Sensibilisierung und im Knowhow-Aufbau rund um Kinderrechte und 

Kinderschutz. 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Präventionsmaßnahmen auf Ebene der Organisation spannen den Bogen von 

den höchsten Standards in der Personalauswahl und -entwicklung, zu klarer 

Information und Kommunikation zu Verantwortlichkeiten, über 

Verfahrensrichtlinien und den Verhaltenskodex. Wissen über das 

Beschwerdemanagement, die transparenten und festgeschriebenen 

Interventionspläne und das dazugehörige Reporting und Monitoring runden 

diesen Kreislauf ab. 

zu 

können. 



 

 

► Schutz bedeutet verantwortlich handeln - wenn etwas passiert 

 
Wir wissen, auch wenn wir uns um einen lückenlosen Schutz der Kinder und 

Jugendlichen bemühen, dass wir diesen nicht in allen Fällen hundertprozentig 

gewährleisten können. Wenn es uns trotz aller Richtlinien und Bemühungen 

nicht gelingt, garantieren wir eine transparente und sichere Bearbeitung 

der Kinderschutzfälle. 

 
Im Sinne eines professionellen Fallmanagements bedeutet das: 

 
Grundlage aller Entscheidungen innerhalb des Fallmanagement-Systems ist das 

Wohl und der Schutz der Kinder und Jugendlichen. 

 
Wir stellen klar und verständlich beschriebene Handlungsabläufe im 

Verdachts- bzw. Krisenfall zur Verfügung, die in allen 

Organisationseinheiten gelebt werden. 

 
Nominierte Personen des Kinderschutzbeauftragten-Systems bzw. - Gremiums 

sind allen bekannt und mit klaren Zuständigkeiten versehen. Alle 

Verantwortlichkeiten sind den Führungskräften und Mitarbeiter*innen klar. 

 
Es gibt ein transparentes Beschwerdemanagement, das allen - Kindern, 

Jugendlichen, Familien, Mitarbeiter*innen, Kooperationspartner*innen und 

externen Fachkräften und Dienstleister*innen - bekannt ist. Auch anonyme 

Möglichkeiten des Meldens von Hinweisen (Whistleblowing- Plattform) sind fixer 

Bestandteil des Beschwerdemanagements. 

 
Alle Informationen werden sensibel behandelt. Die meldenden Personen 

können sich sicher sein, dass die Informationen nur autorisierte Personen erhalten 

und in ihrer klaren Verantwortlichkeit agieren. 
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Alle involvierten Personen erhalten Unterstützung und Schutz. Im Sinne 

einer opferschutzorientierten Täter*innenarbeit werden auch 

Verdachtspersonen fair behandelt und über die erforderlichen Abläufe und 

Schritte aufgeklärt. Die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben ist dabei 

selbstverständlich. 

 
Unabhängig vom tatsächlichen Zeitpunkt des Kinderschutzfalles gibt es bei 

SOS-Kinderdorf einen Opferschutzprozess, der unbürokratisch und schnell 

für eine therapeutische Unterstützung und/oder eine finanzielle 

Entschädigung sorgt. 

 
 
 

► Schutz gemeinsam aktiv umsetzen 

 
Wir als Organisation reagieren immer. Reagieren heißt für uns, jegliche 

Information ernst zu nehmen und einen transparenten und fairen Ablauf zu 

garantieren. Begleitende Schutzmaßnahmen für alle involvierten Personen, 

notwendige professionelle Begleitung, Beratung und Unterstützung sind 

selbstverständlich. 

 
Wir als Organisation möchten vor allem auch agieren. Im Sinne einer 

strukturellen Risikoanalyse und kontinuierlichen Risikoabschätzung 

werden proaktiv sämtliche Aktivitäten von SOS-Kinderdorf analysiert und 

eingeschätzt. 

Im Sinne eines wirkungsvollen Qualitäts- und Risikomanagements werden 

passgenaue Monitoring- und Auditierungsprozesse durch 

Prozessvertreter*innen gemeinsam (weiter-)entwickelt, aufgesetzt und 

implementiert. 

Die dabei gewonnenen Erkenntnisse dienen auch dem Lernprozess der Organisation in 

ihrer Gesamtheit. 
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KINDERSCHUTZ STRUKTURELL VERANKERN 

 
Kommunikation und Austauschformate. Wir als Organisation haben die 

Verantwortung, dass alle innerhalb von SOS-Kinderdorf die 

Kinderschutzrichtlinie kennen und verstehen. 

Wir stellen entsprechende Kommunikations- und Austauschformate 

zur Verfügung, quer über alle Ebenen und Funktionsbereiche von 

SOS-Kinderdorf. Kinderschutz ist in allen Regelkommunikationsformaten ein 

fix integrierter Bestandteil. 

 
Wissensvermittlung und Begleitung. Jede*r Mitarbeiter*in verfügt über ein 

Grundwissen zu den Rechten, dem Schutz und dem Wohl des Kindes. In der 

Wissensvermittlung und Begleitung berücksichtigt SOS-Kinderdorf die 

Dimensionen der Diversität (Sprache, Geschlecht, Herkunft, Alter, sexuelle 

Orientierung, …). Unterstützende interne, externe und auch multimediale 

Fortbildungsangebote und Informationsmaterialien für Kinder, Jugendliche 

und Erwachsene zu Kinderschutz, Meldestellen und Supportstellen sind klar 

in der Organisation verankert. 

 
Steuerungsprozesse. Minderungs- und Verhinderungsstrategien (ein 

institutionalisiertes Risiko- und Sicherungsprozedere) auf allen Ebenen sind 

fixer Bestandteil der SOS-Kinderdorf-Steuerungsprozesse. 

Ein internes Kinderschutzbeauftragten-System bzw. -Gremium garantiert einen 

transparenten und dialogischen Bearbeitungs-, Begleit- und Berichtsprozess. 
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Monitoring- und Evaluierungsprozesse: Regelmäßige interne und externe 

Überprüfungen der Standards, Richtlinien und Vorgaben sind fixer Bestandteil 

des Monitoring-Systems von SOS-Kinderdorf. 

Monitorings- und Evaluierungsinstrumente zielen dabei auf Prävention, 

(Weiter-) Entwicklung von Maßnahmen, sowie auf die wirksame 

Implementierung von Ableitungen ab. Führungskräfte und 

Schlüsselpersonen von SOS-Kinderdorf sind verantwortlich für interne und 

externe Evaluierungen, insbesondere Self-Assessments, Audits und 

entsprechende Reporting-Systeme. 

 
Dokumentation: Vorfälle, Beschwerden und Evaluierungsergebnisse 

werden unter Berücksichtigung der Sensibilität der Daten dokumentiert und 

obliegen der Verantwortung des Kinderschutzbeauftragen-Systems bzw. -

Gremiums. Ein regelmäßiges und professionell aufbereitetes Berichtswesen 

ist Teil des Kinderschutz-Standards von SOS-Kinderdorf. 
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Identität, Strategien & Programme. Wir als SOS-Kinderdorf überprüfen 

unsere Vision, Mission, unsere Ziele, unser Leitbild und unsere Grundwerte 

nach innen und außen laufend auf den Schutz der Kinderrechte bzw. den 

Schutz des Kindeswohls. Alle Kernaufgaben der Organisation und der von 

uns wahrgenommene gesellschaftliche Auftrag müssen in Einklang mit dem 

obersten Prinzip des Kinderschutzes stehen. 

Das heißt auch historische Selbstverständnisse zu überprüfen und auf 

aktuelle Entwicklungen anzupassen. In den langfristigen Entwicklungen und 

Programmen von SOS-Kinderdorf sind wir uns unserer Vorbildrolle und 

unserem Auftrag bewusst und zielen auf die Übereinstimmung unserer 

Identität mit der Umsetzung in der Realität ab. 

 
Organisationsstruktur. Als lernende Organisation reflektieren wir, wie zweckmäßig 

unsere Organisationskonzepte in Bezug auf die vereinbarten Kinderschutzziele, die 

Kernaufgaben und Ressourcen sind. Im Sinne von 

„structure follows strategy“ gilt es, auch den Kinderschutz in allen 

Strukturelementen zu verankern. Um die Querschnittsaufgabe 

Kinderschutz gewährleisten zu können, stehen wir für transparente 

Aufgaben- und Kompetenzverteilungen, eine Vernetzung zwischen den 

Organisationseinheiten von SOS-Kinderdorf und multiprofessionelle 

Teamzusammensetzungen im Sinne der gesellschaftlichen Vielfalt. 

 

 
  



16 

 

 

 

Menschen & Klima. Für einen gelebten Kinderschutz ist Vertrauen zu 

Vorgesetzten, zu und unter den Mitarbeiter*innen, Mitsprachemöglichkeiten 

bei Entscheidungen, vielfältige Beteiligungsprozesse, ein offener und 

stärkender Umgang bei Konflikten und Krisen unabdingbar. In einem 

Miteinander, das geprägt ist von gegenseitigem Respekt und Vertrauen, 

können auch Kinder, Jugendliche und deren Familien Vertrauen er-leben. Die 

Kinderschutzrichtlinie ist zentraler Bestandteil des 

Organisationsverständnisses bei 

SOS-Kinderdorf. 

Vertrauen heißt auch Zutrauen, daher legen wir bei SOS-Kinderdorf großen 

Wert auf gestärktes Wissen rund um die Rechte, den Schutz und das Wohl der 

Kinder und legen damit die Basis für den Transfer in die Praxis. 

 
Einzelfunktionen & Aufgabe. Kinderschutz als Verantwortung jede*r 

einzelne*n Mitarbeiter*in bei SOS-Kinderdorf bedingt ein in sich stimmiges 

Bild von Verantwortung, Tätigkeit, Rechten und Pflichten, sowie 

Rollenverhalten an jeder Stelle der Organisation. Schon vor Beginn der 

Aufgabenübernahme ist der Aufgabenbereich klar, die transparente 

Information zu handlungsleitenden Prinzipien und Grundlagen im Sinne des 

Kinderschutzes sind bekannt und werden durch Vorgesetzte begleitet und 

unterstützt. Ein Kinderschutz-System ist implementiert, allen bekannt und 

wird innovativ und gemeinsam weiterentwickelt. 
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Prozesse & Abläufe. Alle Planungs- und Steuerungsprozesse, Informations- 

und Kommunikationsprozesse entsprechen den Grundprinzipien unserer 

Identität bei SOS-Kinderdorf, insbesondere der Berücksichtigung des 

Kinderschutzes. In allen internen und externen Abläufen ist das Kindeswohl 

integrierter Bestandteil. Alle unsere Management-, Kern- und 

Supportprozesse ermöglichen und unterstützen Kinderschutzmaßnahmen. 

Transparente Kinderschutz-Reporting- Systeme sind fester Bestandteil der 

Organisation und werden allen zur Verfügung gestellt – auch in kindgerechter 

Sprache. 

 
Ressourcen & Tools. Die Ressourcen (Arbeits- und Bildungsmitteln, Raumgestaltung, 

technische Ausstattung, Medien, u. v. m.) von 

SOS-Kinderdorf zielen nicht nur auf Funktionalität und Qualität ab, alle 

eingesetzten und entwickelten Ressourcen und Tools entsprechen der 

Kinderschutzrichtlinie. Es geht nicht nur um kindgerechte, sondern auch um 

Kinder-Schutz-gerechte Räume, Informationen und Mittel – in aller Vielfalt 

der Einsatzbereiche von SOS-Kinderdorf. 
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